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Zur Diskussıion ber das Verständnis der apostolischen Sukzession
Eine systematische Übersicht

Das Verständnis der apostolischen Sukzession AS) spielt der Theologie
Anschluß das IT Vatikanum sowohl Im innerkatholischen Bereich wie auch den
ökumenischen Gesprächen eine entscheidende Rolle Seit alters bekennt sich die Kirche
nicht die eine, heilige und katholische, sondern allem auch als die
apostolische Kirche. Apostolisch aber ist die Kirche, weil s1e durch die die ungebro-
chene reue ihrem grundlegenden Anfang, irche der Apostel, gesichert
weiß1.
Die ähere Interpretation der Apostolizität der hängt engstens ZUSammen mıit
dem Verständnis des kirchlichen Amtes und der Möglichkeit eiıner eucharistischen
Gemeinschaft der verschiedenen qQAristlichen Konfessionen. Das letzte Konzil raumt  v
den orthodoxen Kirchen gerade deswegen eınen Vorrang gegenüber den Kirchen AUS
der Reformationszeit ein, weil erstere TOLZ ihrer Trennung V Rom der der

das Priesterthum und daher wahre Sakramente besitzen?. Das Fehlen des Weihe-
cakramentes ist der Grund, weshalb die au der Reformationszeit hervorgegangenen
kirchlichen Gemeinschaften „die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit (sub-
stantia) des eucharistischen Mysteriums icht bewahrt haben
Unter den neuesten Publikationen uUunst rage hat die Veröffentlichung der
Internationalen Theologenkommission „Der apostolische Charakter der Kirche und die
apostolische Sukzession““* insofern eın besonderes Gewicht, als ort der Versuch
untfernommen wird, auf die csehr verschiedenen Fragestellungen ei1ne Antwort
geben, eiche die wesentlichen Gesichtspunkte zusammenfaßt. Die wichtigsten
exegetischen, dogmengeschichtlichen und dogmatischen Fragen der kath und ang.
Theologie hat Schütte® ın breit angelegien und übersichtlich darstellenden
Studie vorgelegt.
Im folgenden coll zunächst der wichtigste Inhalt des Dokumentes der Internationalen
Theologenkommission Urz dargelegt werden (1.) Anschließend kommen die ent-
scheidenden Gesichtspunkte der zeitgenÖssischen theologischen Diskussion ZUT

Sprache (I1.) Da die Literatur den anstehenden Fragen aum mehr überschaubar
ist, ist zweckmäßig, die Problematik 1n einer mehr systematischen Sicht anzugehen
und dabei jeweils wenigstens einıge markante Vertreter bestimmter Thesen VOT-=-
zustellen.
1, „Der apostolische arakter der Kirche und Da apostolische Sukzession”

Fragen der Methode 112—-11
Die Ctudie sa gleich ingangs, S1Pe die kath. Lehre iber die darstellen will.

Finkenzeller, Überlegungen zZUu Verständnis apostolischen olge iın der CMN-
wärtigen theologischen Diskussion, in Weltkirche. Festschrift für Julius
Dekret Ul  >  ber den Okumenismus Nr.
Kardinal Döpfner (Würzburg 325—356.

z Nr. 22.
‘ Der ursprüngliche französische ext ist enthalten in La Documentation Catholique

Eine eutsche Übersetzung enthält internationale katholische
Zeitschrift „Communio“” 4 (1975) 124 ; vgl dazu HerKorr 28 (1974) Zur
Studie der Internationalen Theologenkommission über die apostolische Sukzession.

Schütte, Amt, Ordination und Sukzession Verständnis evangelischer und katholischer
Exegeten un Dogmatiker der Gegenwart SOWIE Dokumenten ökumenischer Gespräche,Düsseldorf 1974
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JOSEF FINKENZELLER 

Zur Diskussion über das Verständnis der apostolischen Sukzession 
Eine systematische Obersicht 

Das Verständnis der apostolischen Sukzession ( = AS) spielt in der Theologie im 
Anschluß an das II. Vatikanum sowohl im innerkatholischen Bereich wie auch in den 
ökumenischen Gesprächen eine entscheidende Rolle. Seit alters bekennt sich die Kirche 
_nicht nur als die eine, heilige und katholische, sondern vor allem auch als die 
apostolische Kirche. Apostolisch aber ist die Kirche, weil sie durch die AS die ungebro­
chene Treue zu ihrem grundlegenden Anfang, zur Kirche der Apostel, gesichert 
weiß1• 

Die nähere Interpretation der Apostolizität der Kirche hängt engstens zusammen mit 
dem Verständnis des kirchlichen Amtes und der Möglichkeit einer eucharistischen 
Gemeinschaft der verschiedenen christlichen Konfessionen. Das letzte Konzil räumt 
den orthodoxen Kirchen gerade deswegen einen Vorrang gegenüber den Kirchen aus 
der Reformationszeit ein, weil erstere trotz ihrer Trennung von Rom in der Kraft der 
AS das Priestertum und daher wahre Sakramente besitzen2• Das Fehlen des Weihe­
sakramentes ist der Grund, weshalb die aus der Reformationszeit hervorgegangenen 
kirchlichen Gemeinschaften „die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit (sub­
stantia) des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben"3• 

Unter den neuesten Publikationen zu unserer Frage hat die Veröffentlichung der 
Internationalen Theologenkommission „Der apostolische Charakter der Kirche und die 
apostolische Sukzession"4 insofern ein besonderes Gewicht, als dort der Versuch 
unternommen wird, auf die sehr verschiedenen Fragestellungen eine Antwort zu 
geben, welche die wesentlichen Gesichtspunkte zusammenfaßt. Die wichtigsten 
exegetischen, dogmengeschichtlichen und dogmatischen Fragen der kath. und evang. 
Theologie hat H. Schütte5 in einer breit angelegten und übersichtlich darstellenden 
Studie vorgelegt. 
Im folgenden soll zunächst der wichtigste Inhalt des Dokumentes der Internationalen 
Theologenkommission kurz dargelegt werden (I.). Anschließend kommen die ent­
scheidenden Gesichtspunkte der zeitgenössischen theologischen Diskussion zur 
Sprache (II.). Da die Literatur zu den anstehenden Fragen kaum mehr überschaubar 
ist, ist es zweckmäßig, die Problematik in einer mehr systematischen Sicht anzugehen 
und dabei jeweils wenigstens einige markante Vertreter bestimmter Thesen vor­
zustellen. 

I. ,,Der apostolische Charakter der Kirche und die apostolische Sukzession" 

1. Fragen der Methode (112-114) 
Die Studie sagt gleich eingangs, daß sie nur die kath. Lehre über die AS darstellen will. 

1 7. Finkenzeller, Oberlegungen zum Verständnis der apostolischen Nachfolge in der gegen­
wärtigen theologischen Diskussion, in: Ortskirche - Weltkirche. Festschrift für Julius 
Kardinal Döpfner (Würzburg 1973) 325-356. 

2 Dekret über den Ökumenismus Nr. 15. 
s A. a. 0. Nr. 22. 
'Der ursprüngliche französische Text ist enthalten in La Documentation Catholique 

(7. 7. 1974) 612-618. Eine deutsche Obersetzung enthält die internationale katholische 
Zeitschrift 11Communio" 4 (1975) 112-124; vgl. dazu HerKorr 28 (1974) 444-446: Zur 
Studie der Internationalen Theologenkommission über die apostolische Sukzession. 

11 H. Schütte, Amt, Ordination und Sukzession im Verständnis evangelischer und katholischer 
Exegeten und Dogmatiker der Gegenwart sowie in Dokumenten ökumenischer Gespräche, 
Düsseldorf 1974. 
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Kath eologie den ökumenischen Dialog unter der oraussetzung
einen Beitrag eisten, die atnolıken Bewußtsein ihrer kath. dentität daran
t+eilnehmen. Von der theologischen Methode her stellt sich das Problem nach den
Beziehungen zwischen der rift, der Überlieferung und den feierlichen Lehr-
erklärungen der Kirche Die besondere und wesentliche on der coll der
gesamten, den apostolischen Glauben bekennenden und ihren Herrn bezeugenden (l
Kirche eingebettet ausgelegt werden.
Grundlage ist die Schrift ihrer Doppelbedeutung geschichtliches und
inspiriertes Dokument. Als geschichtliches Dokument erzählt das die aupt-
ere: der Sendung Jesu und der Kirche des Jh Als inspiriertes Dokument
bezeugt ese grundlegenden Tatsachen, deutet sie, offenbart eren innere Irag-
weifte und bewegten Zusammenhänge. Ausdruck der Gedanken Gottes mensch-
lichen Worten bleibt die er Wegleitung das enken der Kirche Christi
durch alle Zeiten.
Wer der (als inspirierter) normatıven arakter die Kirche aller Zeiten
zuerkennt, est 61e notwendig innerhalb der Tradition jener Kirche, die die Schri
als inspiriert und normatıv erkannt hat. Normcharakter und Traditionsbezug gen
S1| gegenseitig. Jeder Rekonstruktionsversuch, der einzelne Phasen A dem Bildungs-
prozeß der n+t1 Schriften herausisolieren und von ihrer lebendigen durch die
Kirche trennen wollte, ist sich widersprüchlich. Man die Schrift nicht eine
Reihe von nebeneinandergeordneten en auflösen, deren jeder en nach Jesus
Von Nazareth ausgerichtetes Lebensprojekt beinhaltet Man muß G1e elmehr als
einen geschichtlichen Wepg deuten, auf dem die Einheit und Katholizität der
Erscheinung trıtt.
Dieser Weg .afßdt Tel eroße Strecken, die vorösterliche, die apostolische und die
nachapostolische Zeit Kennzeichnend für das apostolische Zeitalter ist die persönliche
Anwesenheit der Apostel. Die nachapostolische eıit verstanden als die Periode
zwischen dem der Apostel und dem Abschluß der kanonischen Schriften, die sich
öfter dem Namen und mıit der Autorität e1nes Apostels vorstellen, unr die
Kontinuität mit ihrer Botschaft, die S1e aktualisieren, dokumentieren. Es gibt einen
spezifischen Normcharakter der nachapostolischen riften des die es.
Kirchenzeit nach den Aposteln, die gewiß auf den Aposteln begründet bleibt, die
ihrerseits Christus gründen. In Einheit überliefern Schrift und Tradition, wıe
S1e von der Kirche meditiert, S  S Lehramt interpretiert werden, getreu die re
Christi, uUuNnse{Ies (Gottes und Herrn, und regeln die Lehre, cie die Kirche allen Völkern

verkünden und für jede Generation bis Ende anzuwenden hat

Aussagen v  ber die 1mM einzelnen
Da viele Gesichtspunkte des vorliegenden Dokumentes später deutlicher ZUr Sprache
kommen, mag ıer eın verhältnismäßig kurzer Überblick genügen.
Wenn e5 Glaubensbekenntnis heißt, die Kirche @1 apostolisch, bedeutet dies
nicht UT, S1e den apostolischen Glauben weiterhin bekennt, sondern S1e
entschlossen ist, un der Norm der Urkirche leben, die vVon den Zeugen
Christi begründet und vVon dem Geist belebt WIF|  d, den der Herr nach
Auferstehung verliehen hat Weil die irche auf dem Fundament der Apostel
aufgebaut ıst (Eph 2, 20; Apk 21, 14), ommt die Apostolizität der gesamten Kirche ZU.,

Sinngemäß geht dann das Dokument gleich Beginn auf das allgemeine Priestertum
ein, dem eine ethische, eıne endzeitliche und e1n! kultische Dimension zukommt.
Zur Begründung, Belebung und haltung dieses Priestertums der Christen hat Christus
eın Dienstamt eingerichtet, durch dessen Zeichen und Werkzeuglichkeit
olke die Früchte seines Lebens, Sterbens und Auferstehens durch die Zeiten hindurch
mitteilt. Die ersten Fundamente dieses Dienstamtes wurden schon bei der Berufung
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Kath. Theologie kann für den ökumenischen Dialog nur unter der Voraussetzung 
einen Beitrag leisten, daß die Katholiken im Bewußtsein ihrer kath. Identität daran 
teilnehmen. Von der theologischen Methode her stellt sich das Problem nach den 
Beziehungen zwischen der Schrift, der Oberlieferung und den feierlichen Lehr­
erklärungen der Kirche. Die besondere und wesentliche Funktion der AS soll in der 
gesamten, den apostolischen Glauben bekennenden und ihren Herrn bezeugenden 
Kirche eingebettet ausgelegt werden. 
Grundlage ist die HI. Schrift in ihrer Doppelbedeutung als geschichtliches und 
inspiriertes Dokument. Als geschichtliches Dokument erzählt das NT die Haupt­
ereignisse der Sendung J esu und der Kirche des 1. Jh. Als inspiriertes Dokument 
bezeugt es diese grundlegenden Tatsachen, deutet sie, offenbart deren innere Trag­
weite und bewegten Zusammenhänge. Als Ausdruck der Gedanken Gottes in mensch­
lichen Worten bleibt die Schrift daher Wegleitung für das Denken der Kirche Christi 
durch alle Zeiten. 
Wer der Schrift (als inspirierter) normativen Charakter für die Kirche aller Zeiten 
zuerkennt, liest sie notwendig innerhalb der Tradition jener Kirche, die die Schrift 
als inspiriert und normativ erkannt hat. Normcharakter und Traditionsbezug bedingen 
sich gegenseitig. Jeder Rekonstruktionsversuch, der einzelne Phasen aus dem Bildungs­
prozeß der ntl Schriften herausisolieren und von ihrer lebendigen Annahme durch die 
Kirche trennen wollte, ist in sich widersprüchlich. Man kann die Schrift nicht in eine 
Reihe von nebeneinandergeordneten Entwürfen auflösen, deren jeder ein nach Jesus 
von Nazareth ausgerichtetes Lebensprojekt beinhaltet. Man muß sie vielmehr als 
einen geschichtlichen Weg deuten, auf dem die Einheit und Katholizität der Kirche in 
Erscheinung tritt. 
Dieser Weg umfaßt drei große Strecken, die vorösterliche, die apostolische und die 
nachapostolische Zeit. Kennzeichnend für das apostolische Zeitalter ist die persönliche 
Anwesenheit der Apostel. Die nachapostolische Zeit wird verstanden als die Periode 
zwischen dem Tod der Apostel und dem Abschluß der kanonischen Schriften, die sich 
öfter unter dem Namen und mit der Autorität eines Apostels vorstellen, um die 
Kontinuität mit ihrer Botschaft, die sie aktualisieren, zu dokumentieren. Es gibt einen 
spezifischen Normcharakter der nachapostolischen Schriften des NT für die gesamte 
Kirchenzeit nach den Aposteln, die gewiß auf den Aposteln begründet bleibt, die 
ihrerseits in Christus gründen. In Einheit überliefern uns Schrift und Tradition, wie 
sie von der Kirche meditiert, vom Lehramt interpretiert werden, getreu die Lehre 
Christi, unseres Gottes und Herrn, und regeln die Lehre, die die Kirche allen Völkern 
zu verkünden und für jede Generation bis ans Ende neu anzuwenden hat. 

2. Aussagen über die AS im einzelnen (114-124) 

Da viele Gesichtspunkte des vorliegenden Dokumentes später deutlicher zur Sprache 
kommen, mag hier ein verhältnismäßig kurzer Oberblick genügen. 
Wenn es im Glaubensbekenntnis heißt, die Kirche sei apostolisch, so bedeutet dies 
nicht nur, daß sie den apostolischen Glauben weiterhin bekennt, sondern daß sie 
entschlossen ist, unter der Norm der Urkirche zu leben, die von den ersten Zeugen 
Christi begründet und von dem Geist belebt wird, den ·der Herr ihr nach seiner 
Auferstehung verliehen hat (114). Weil die Kirche auf dem Fundament der Apostel 
aufgebaut ist (Eph 2, 20; Apk 21, 14), kommt die Apostolizität der gesamten Kirche zu. 
Sinngemäß geht dann das Dokument gleich zu Beginn auf das allgemeine Priestertum 
ein, dem eine ethische, eine endzeitliche· und eine kultische Dimension zukommt. 
Zur Begründung, Belebung und Erhaltung dieses Priestertums der Christen hat Christus 
ein Dienstamt eingerichtet, durch dessen Zeichen und Werkzeuglichkeit er seinem 
Volke die Früchte seines Lebens, Sterbens und Auferstehens durch die Zeiten hindurch 
mitteilt. Die ersten Fundamente dieses Dienstamtes wurden schon bei der Berufung 
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der WO. gelegt, die das Israel seıner Gesamtheit repräsentieren und nach
ÖOstern die privilegierten Zeugen der Verkündigung der Heilsbotschaft und die Leiter
des Neuen e5 wurden. Die Funktion dieses Dienstamtes ist jede christliche
Generation wesentlich; deshalb muß es sich auch einer ununterbrochenen Folge
den Aposteln her überliefern.
Das auszeichnende Merkmal des apostolischen Fundamentes der Kirche ist,
zugleich geschichtlich und pneumatisch ıst Geschichtlich ıst 65, sofern der
historische Jesus während sSeiliner Sffentlichen Tätigkeit die Zwöl£ berufen hat, die
auf dem Wege begleitet haben, der sich Kreuz und Auferstehung vollendet hat. Die
Auferstehung verändert die vorösterliche apostolische nicht, sondern bestätigt
sS1e. Christus selbst bestellt die Zwölf einer besonderen We:  1se ZU eugen
Auferstehung. Das alteste Auferstehungskerygma (1 Kor 15, hebt daher Clie Zwölf
mit Petrus der D1I unter den Auferstehungszeugen besonders hervor. Jene, die
sich Jesus seit Beginn Sein! Verkündigung bis Leiden hinzugesellt haben, können
Söffentlich bezeugen, eS dieser gleiche Jesus ist, der auferstanden ist (Jo z
Auch Paulus, der {IN Auferstandenen selbst W.‚ Aposte!l berufen wird, ıst ST
dessen bewußt, der Gemeinschaft mıit den Zwöl£ bedarf.
Der pneumatische Ursprung des apostolischen Dienstamtes wird den v Geiste
inspirierten Gebeten Christi sichtbar, WOoTrn eI, wIıe n allen großen Wendepunkten

Lebens, den Willen des Vaters erkennt 6, 12 f; vgl Jo ’ Die
pneumatische Teilnahme der Apostel Mysterium Christi erfüllt sich bei der
vollen Ausgießung des Geistes nach ÖOstern (Jo 20, 22; 24, 44—49} Der e1s
erinnert 612e alles, was Jesus gesagt hat (Jo 7 und führt 61e in eın tieferes
Verständnis Se1INes Mysteriums eın (Jo 16,
Bezüglich der FEucharistie wird ausdrücklich gesagt, den Aposteln auf Grund
ihrer Teilnahme anr Abendmahl die Vollmacht verliehen wurde, der eucharistischen
R1er vorzustehen Die heute auch der kath Theologie diskutierte Frage, ob

Not- und Ausnahmeftällen auch eın nicht OÖOrdinierter der Eucharistie vorstehen
kann, wird nicht eroörtert.
Sinngemäß ommt den weıteren Ausführungen cie rage des Zusammenhanges
zwischen dem Apostelamt und dem kirchlichen Amt eingehend ZUT Sprache. Die
Zeugnisse des ZU Beginn der Kirchengeschichte zeigen Zzu Lebzeiten der Apostel
gewisse Unterschiede in der Organisation der Gemeinden, aber auch eine Tendenz
des Lehr- und Leitungsamtes, sich in der nachfolgenden Periode ZU behaupten und

verstärken. Die Männer, die zu Lebzeiten der Apostel und nach ihrem Tode die
Gemeinden lenkten, haben in den ntl]l lexten verschiedene Namen: presbyteroi
episkopoi. Sije werden als pojimenes, hegoumenoi, pro1istamenol, kyberneseis
eschrieben. Die presbyteroi episkopoi S1N| Von der übrigen Kirche durch ihr
apostolisches Dienstamt des Lehrens und Leitens abgehoben. Sie nehmen der
Autorität der durch Christus eingesetzten Apostel teil, die trotzdem für iIMMEeT ihren
einzigartıgen arakter behalten Nach dem der Apostel mußte deren Funktion
auf eine adäquate We  15S@e beibehalten und weitergeführt werden.
Bereits in den nt] chriften, 1€e den Übergang vom apostolischen ZUI nach-
apostolischen Zeitalter erkennen assen, zeichnet sich eine Entwicklung ab, clie

Jh zZUu e Stabilisierung und allgemeinen Anerkennung des Bischofsamtes führte.
Die Stutfen eser Entwicklung sind den etzten Schriften des Orpus Paulinum und
auch anderen JTexten erkennbar. Was die Apostel die Gemeinden der
Gründungszeit edeuteten, wurde durch die Reflexion der nachapostolischen Zeit auf
ihren rsprung als die Struktur der Gesamtkirche wıe die einzelnen
Gemeinden wesentlich erkannt 117—118).
Über das Verhältnis zwischen Amt und Gemeinde gesa:; Das Leitungsamt darf
61 nıe von der Gemeinde abtrennen und MT iber 6ie erheben, R5 hat Dienst
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der Zwölf gelegt, die das neue Israel in seiner Gesamtheit repräsentieren und nach 
Ostern die privilegierten Zeugen der Verkündigung der Heilsbotschaft und die Leiter 
des Neuen Volkes wurden. Die Funktion dieses Dienstamtes ist für jede christliche 
Generation wesentlich; deshalb muß es sich auch in einer ununterbrochenen Folge von 
den Aposteln her überliefern. 
Das auszeichnende Merkmal des apostolischen Fundamentes der Kirche ist, daß es 
zugleich geschichtlich und pneumatisch ist {116)~ Geschichtlich ist es, sofern der 
historische Jesus während seiner öffentlichen Tätigkeit die Zwölf berufen hat, die ihn 
auf dem Wege begleitet haben, der sich in Kreuz und Auferstehung vollendet hat. Die 
Auferstehung verändert die vorösterliche apostolische Struktur nicht, sondern bestätigt 
sie. Christus selbst bestellt die Zwölf in einer besonderen Weise zu Zeugen seiner 
Auferstehung. Das älteste Auferstehungskerygma (1 Kor 15, 5) hebt daher die Zwölf 
mit Petrus an der Spitze unter den Auferstehungszeugen besonders hervor. Jene, die 
sich Jesus seit Beginn seiner Verkündigung bis zum Leiden hinzugesellt haben, können 
öffentlich bezeugen, daß es dieser gleiche Jesus ist, der auferstanden ist (J o 15, 27). 
Auch Paulus, der vom Auferstandenen selbst zum Apostel berufen wird, ist sich 
dessen bewußt, daß er der Gemeinschaft mit den Zwölf bedarf. 
Der pneumatische Ursprung des apostolischen Dienstamtes wird in den vom Geiste 
inspirierten Gebeten Christi sichtbar, worin er, wie an allen großen Wendepunkten 
seines Lebens, den Willen des Vaters erkennt (Lk 6, 12 f; vgl. Jo 17, 19). Die 
pneumatische Teilnahme der Apostel am Mysterium Christi erfüllt sich bei der 
vollen Ausgießung des HI. Geistes nach Ostern (Jo 20, 22; Lk 24, 44-49). Der Geist 
erinnert sie an alles, was Jesus gesagt hat (Jo 14, 26) und führt sie in ein tieferes 
Verständnis seines Mysteriums ein (Jo 16, 13-15). 
Bezüglich der Eucharistie wird ausdrücklich gesagt, daß den Aposteln auf Grund 
ihrer Teilnahme am Abendmahl die Vollmacht verliehen wurde, der eucharistischen 
Feier vorzustehen {116). Die heute auch in der kath. Theologie diskutierte Frage, ob 
in Not- und Ausnahmefällen auch ein nicht Ordinierter der Eucharistie vorstehen 
kann, wird nicht erörtert. 
Sinngemäß kommt in den weiteren Ausführungen die Frage des Zusammenhanges 
zwischen dem Apostelamt und dem kirchlichen Amt eingehend zur Sprache. Die 
Zeugnisse des NT zu Beginn der Kirchengeschichte zeigen zu Lebzeiten der Apostel 
gewisse Unterschiede in der Organisation der Gemeinden, aber auch eine Tendenz 
des Lehr- und Leitungsamtes, sich in der nachfolgenden Periode zu behaupten und 
zu verstärken. Die Männer, die zu Lebzeiten der Apostel und nach ihrem Tode die 
Gemeinden lenkten, haben in den ntl Texten verschiedene Namen: presbyteroi -
episkopoi. Sie werden als poimenes, hegoumenoi, proistamenoi, kyberneseis 
beschrieben. Die presbyteroi - episkopoi sind von der übrigen Kirche durch ihr 
apostolisches Dienstamt des Lehrens und Leitens abgehoben. Sie nehmen an der 
Autorität der durch Christus eingesetzten Apostel teil, die trotzdem für immer ihren 
einzigartigen Charakter behalten. Nach dem Tod der Apostel mußte deren Funktion 
auf eine adäquate Weise beibehalten und weitergeführt werden. 
Bereits in den ntl Schriften, die den Obergang vom apostolischen zum nach­
apostolischen Zeitalter erkennen lassen, zeichnet sich eine Entwicklung ab, die im 
2. Jh. zu einer Stabilisierung und allgemeinen Anerkennung des Bischofsamtes führte. 
Die Stufen dieser Entwicklung sind in den letzten Schriften des Corpus Paulinum und 
auch in anderen Texten erkennbar. Was die Apostel für die Gemeinden der 
Gründungszeit bedeuteten, wurde durch die Reflexion der nachapostolischen Zeit auf 
ihren Ursprung als für die Struktur der Gesamtkirche wie für die einzelnen 
Gemeinden wesentlich erkannt {117-118). 
Ober das Verhältnis zwischen Amt und Gemeinde wird gesagt: Das Leitungsamt darf 
sich nie von der Gemeinde abtrennen und sich über sie erheben, es hat seinen Dienst 
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an und S1ie zu verrichten. Indem die ntl Gemeinde die apostolische Leitung
übernimmt, unterwirft c1e sich der Führung dieses ienstamtes, das sich selbst auf die
Autorität des Herrn zurückbezieht
Wenn die Spärlichkeit der Texte 0 auch nicht erlaubt, die Übergänge der
Entwicklung der voll ausgebildeten Amtsstrukturen bis 1115 einzelne Zu verfolgen,
steht doch fest, bei Ignatius von tiochien das Efiu des einz: Bischof$s
Haupt der Gemeinde wirkungsvoll hervortritt. Lautfe des dann die
Institution des monarchischen Episkopates ausdrücklich als Jrägerin der anerkannt.
Die den Pastoralbriefen bezeugte Ordination durch Handauflegung erscheint
innerhalb des Klärungsprozesses wichtiger Schritt Aufrechterhaltung der
apostolischen Überlieferung und Verbürgung der Nachfolge Amt Die Texte
des Jh. zeigen, 61e unangefochten als erworbenes Gut galt und als eiıne
notwendige inrich: angesehen wurde.

Unter dem Gesichtspunkt des pneumatischen Aspektes der werden dann Äus-
iber die Glaubensregel, das kirchliche Lehramt und die Verkündigung der

Kirche gemacht( Die Glaubensregel, die Urform der Taufkatechese,
der sich der trinitarische Inhalt entfaltet, bildet hrer Einheit von Form und

Inhalt den bleibenden Angelpunkt der Apostolizität und damit der Katholizität der
Kirche Sje verwirklicht die Apostolizität, weil S1e die Herolde des Glaubens anr die
christologisch-pneumatologische Regel bindet. Vom kirchlichen Lehramt WIT' diesem
Zusammenhang gesagt, 65 sich cowohl einem bloßen Lehramt der Doktoren,
wıie vVon einer autoritären Macht unterscheidet. Wo das Lehramt die Professoren
überginge, ware  - der Glaube die Ansichten Individuen gebunden und damit
zZu einem großen Teil dem Zeitgeist ausgeliefert
Nichts 1ın der Kirche entgeht der apostolischen Vermittlung : eder die Hirten noch ihre
Herde, weder die Glaubensaussage noch clie Vorschriften des christlichen Lebens Das
ordinierte Amt ist SOar doppelt d;  1ese Vermittlung gebunden, weil % sich celbst
einerseıts der Regel des Aristlichen Ursprungs unterworfen hat, und andererseits
gehalten ist, S1! durch die Gemeinschaft der Gläubigen belehren assen, die
celber belehren muß.
Für die Verkündigung gilt sinngemäß, der Prediger den Glauben der apostolischen
irche und nicht Se1ne persönlichen Hypothesen zZzu verkünden hat Die Glaubens-
regel fordert den gesendeten Zeugen, der sich nicht selber beglaubigt, den auch kein!
einzelne Gemeinde C beglaubigen befugt ist, und dies auf Grund der Transzendenz
des göttlichen Wortes. Die Beglaubigung kann einzlg sakramental erfolgen vermittels
derer, die schon gesandt wurden. GSosehr der Geist der Kirche ständig die
verschiedenen Charismen der Verkündigung und des Dienstes erweckt, mussen  a
ese doch einem Bezug zu den erwähnten FElementen der Glaubensregel ausgeübt
werden.
Zur Weitergabe der WIT'!  d folgendes Die ist jener Aspekt des esens
un des Lebens der Kirche, der die aktuelle Abhängigkeit der Gemeinde V<C Christus
durch seinen Gesendeten hindurch offenbart. Der apostolische Dienst ist das Sakrament
der wirksamen Gegenwart Christi und des Geistes inmitten des Gottesvolkes, ohne
daß darob der unmittelbare Einfluß I15 des Ceistes auf eden einzelnen
Gläubigen verdunkelt WUT:'!  e  de.
Das Charisma der wird der sichtbaren Gemeinschaft der Kirche erfahren. Es

VOoTaus, der Anwärter, der durch die Ordination ıIn die Körperschaft der
amtlichen Diener eingefügt werden soll, den Glauben der Kirche besitzt. Doch das
genügt nicht. 1e nade des Amltes einem Akte mitgeteilt, der das sichtbare
und wirksame Zeichen der abe des Geistes ist, einem kt, der als Werkzeug
oder mehrere Iräger des Amtes miteinbezieht, die selber innerhalb der stehen.

224

an ihr und für sie zu verrichten. Indem die ntl Gemeinde die apostolische Leitung 
übernimmt, unterwirft sie sich der Führung dieses Dienstamtes, das sich selbst auf die 
Autorität des Herrn zurückbezieht (118). 
Wenn die Spärlichkeit der Texte es auch nicht erlaubt, die Obergänge in der 
Entwicklung der voll ausgebildeten Amtsstrukturen bis ins einzelne zu verfolgen, so 
steht doch fest, daß bei Ignatius von Antiochien das Bild des einzigen Bischofs als 
Haupt der Gemeinde wirkungsvoll hervortritt. Im Laufe des 2. Jh. wird dann die 
Institution des monarchischen Episkopates ausdrücklich als Trägerin der AS anerkannt. 
Die in den Pastoralbriefen bezeugte Ordination durch Handauflegung erscheint 
innerhalb des Klärungsprozesses als ein wichtiger Schritt zur Aufrechterhaltung der 
apostolischen Oberlieferung und zur Verbürgung der Nachfolge im Amt. Die Texte 
des 3. Jh. zeigen, daß sie unangefochten als ein erworbenes Gut galt und als eine 
notwendige Einrichtung angesehen wurde. 

Unter dem Gesichtspunkt des pneumatischen Aspektes der AS werden dann Aus­
sagen über die Glaubensregel, das kirchliche Lehramt und die Verkündigung in der 
Kirche gemacht (119-121). Die Glaubensregel, d. h. die Urform der Taufkatechese, 
in der sich der trinitarische Inhalt entfaltet, bildet in ihrer Einheit von Form und 
Inhalt den bleibenden Angelpunkt der Apostolizität und damit der Katholizität der 
Kirche. Sie verwirklicht die Apostolizität, weil sie die Herolde des Glaubens an die 
christologisch-pneumatologische Regel bindet. Vom kirchlichen Lehramt wird in diesem 
Zusammenhang gesagt, daß es sich sowohl von einem bloßen Lehramt der Doktoren, 
wie von einer autoritären Macht unterscheidet. Wo das Lehramt an die Professoren 
überginge, wäre der Glaube an die Ansichten von Individuen gebunden und damit 
zu einem großen Teil dem Zeitgeist ausgeliefert (120). 
Nichts in der Kirche entgeht der apostolischen Vermittlung: weder die Hirten noch ihre 
Herde, weder die Glaubensaussage noch die Vorschriften des christlichen Lebens. Das 
ordinierte Amt ist sogar doppelt an diese Vermittlung gebunden, weil es sich selbst 
einerseits der Regel des christlichen Ursprungs unterworfen hat, und andererseits 
gehalten ist, sich durch die Gemeinschaft der Gläubigen belehren zu lassen, die es 
selber belehren muß. 
Für die Verkündigung gilt sinngemäß, daß der Prediger den Glauben der apostolischen 
Kirche und nicht seine persönlichen Hypothesen zu verkünden hat. Die Glaubens­
regel fordert den gesendeten Zeugen, der sich nicht selber beglaubigt, den auch keine 
einzelne Gemeinde zu beglaubigen befugt ist, und dies auf Grund der Transzendenz 
des göttlichen Wortes. Die Beglaubigung kann einzig sakramental erfolgen vermittels 
derer, die schon gesandt wurden. Sosehr der Geist ih der Kirche ständig die 
verschiedenen Charismen der Verkündigung und des Dienstes erweckt, so müssen 
diese doch in einem Bezug zu den erwähnten Elementen der Glaubensregel ausgeübt 
werden. 
Zur Weitergabe der AS wird folgendes gesagt: Die AS ist jener Aspekt des Wesens 
und des Lebens der Kirche, der die aktuelle Abhängigkeit der Gemeinde von Christus 
durch seinen Gesendeten hindurch offenbart. Der apostolische Dienst ist das Sakrament 
der wirksamen Gegenwart Christi und des Geistes inmitten des Gottesvolkes, ohne 
daß darob der unmittelbare Einfluß Christi und des Geistes auf jeden einzelnen 
Gläubigen verdunkelt würde. 
Das Charisma der AS wird in der sichtbaren Gemeinschaft der Kirche erfahren. Es 
setzt voraus, daß der Anwärter, der durch die Ordination in die Körperschaft der 
amtlichen Diener eingefügt werden soll, den Glauben der Kirche besitzt. Doch das 
genügt nicht. Die Gnade des Amtes wird in einem Akte mitgeteilt, der das sichtbare 
und wirksame Zeichen der Gabe des Geistes ist, einem Akt, der als Werkzeug einen 
oder mehrere Träger des Amt~s miteinbezieht, die selber innerhalb der AS stehen. 
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Die Weitergabe des apostolischen Dienstamtes geschieht sSoOmı: 1ImM Weihesakrament,
dessen sinnvolles Zeichen seit dem die Handauflegung ist. das durch das
Weihesakrament übergebene AÄAmt den aten das apostolische Bekenntnis der
ahrheit des Vaters einfügt, hat die Kirche die strikten es als
notwendig erachtet, die Ordination in dem Glauben verliehen und empfangen
wird, den sie celber mit dieser verbindet.
Die geht die Kirche arl, s1e stammt aber nicht der Kirche solcher,
sondern geht V Christus auf die Apostel ıber und vVvVon den Aposteln auf alle Bischöfe
bis 1115 Ende der Zeit.
Fntscheidend eine £ruchtbare Sökumenische Diskussion sind die etzten Teil des
Dokumentes gemachten Ausführungen ber die Bewertung der nichtkatholischen
Dienstämter 2—  « Dabei ist €5 nach der Überzeugung der Verfasser erläßlich,
die Verschiedenheiten des Ursprungs dieser Kirchen und Gemeinschaften,
Entwicklung SOWI1e ihr Gelbstverständnis Auge zZu behalten.
Trotz verschiedener Einschätzung des Amtes etri csind die katholische, die orthodoxe
und andere Kirchen, elche 1e Realität der bewahrt haben, einer gemeinsamen
und grundlegenden Einschätzung von der akramentalität der Kirche geeint, die 61
ceit der eit des durch die gemeinsamen Väter vornehmlich Irenäus) hindurch
erhalten und entfaltet hat. D  1ese Kirchen betrachten cie cakramentale Eingliederung
das kirchliche Dienstamt, die sich durch Handauflegung und Anrufung des CGeistes
vollzieht, als die unerläßliche Form £ür die Weitergabe der AS, die allein die Kirche
der Lehre und Communio verharren 15Rt D  1ese Einhelligkeit betreffs des NIıe unter-
brochenen Zusammenhanges Von Schrift, Tradition und akrament ist der Grund,
weshalb die Communio zwischen diesen Kirchen und der kath. Kirche nıe völlig
aufgehört hat und heute wieder belebt werden kann.
Die schwierige Situation der anglikanischen Kirche, die mit der Beurteilung ihrer
Weihen zusammenhängt, wird weıteren klärenden Gesprächen überlassen. Sicher ist,

die anglikanischen kirchlichen Gemeinschaften die Handauflegung bewahrt haben,
deren Auslegung aber geschwankt hat. Aus diesem Grund ist eit icht möglich

Sapen, wieweit die tragenden Flemente der Einheit itus der andauflegung
und der dazugehörigen Gebete eingeschlossen sind
esen! schwieriger 15t die Beurteilung des Amtes der Kirchen, die In der olge
der Reformation des Ih. entstanden csind. D  hese Gemeinschaften sind VeTr-

schieden, daß eıne allgemeine Beurteilung ihrer Beziehung ZUT kath Kirche icht
Öglich ıst. est steht edoch, eın gemeinsames Gtreben der Reformation W:
das Band zwischen Schrift und Tradition der Kirche Gunsten der Normativität der
alleinigen Schrift fallen Zzu lassen. Selbst, E  l In  Mn 61 nachträglich vielfach auf die
Tradition beruft, billigt doch nicht die gleiche Dignität wıe die alte Kirche.
Da das Weihesakrament der unerläßliche sakramentale Ausdruck der Communio ın
der Tradition ist, hat die Verkündigung des cola scriptura eiıne Verdunkelung des
alten Kirchenbegriffes und ihres Priestertums ZUF: Folge gehabt. Faktisch hat ] dann
auch durch die Jahrhunderte hindurch oft auf die Handauflegung durch schon Geweihte
oder auch andere verzichtet, und Vo 612e erfolgte, besaß S1IEe nich:  P dieselbe Bedeutung
wıe 1n der Kirche der Überlieferung
Wenn auch begonnen e, durch vielversprechende Annäherungen die Kontakte mıt
der Tradition wieder herzustellen, 1st doch der Bruch noch nicht wirksam über-
wunden worden. Unter solchen Umständen bleibt die Interkommunion ür den
Augenblick unmöglich, weil die sakramentale Kontinuität In der seit den Anfängen
sowohl für die orthodoxen Kirchen WIC für die kath Kirche eın unverzichtbares
Moment kirchlicher Communio darstelit
Mit dieser deutlichen Abgrenzung gegenüber den Kirchen AuS der Zeit der Reformation
sollen aber keineswegs die kirchlichen und pneumatischen Qualitäten der Ämter in den

Die Weitergabe des apostolischen Dienstamtes geschieht somit im Weihesakrament, 
dessen sinnvolles Zeichen seit dem NT die Handauflegung ist. Weil das durch das 
Weihesakrament übergebene Amt den Kandidaten in das apostolische Bekenntnis der 
Wahrheit des Vaters einfügt, hat die Kirche für die AS im strikten Sinn es als 
notwendig erachtet, daß die Ordination in dem Glauben verliehen und empfangen 
wird, den sie selber mit dieser verbindet. 
Die AS geht die ganze Kirche an, sie stammt aber nicht aus der Kirche als solcher, 
sondern geht von Christus auf die Apostel über und von den Aposteln auf alle Bischöfe 
bis ans Ende der Zeit. 
Entscheidend für eine fruchtbare ökumenische Diskussion sind die im letzten Teil des 
Dokumentes gemachten Ausführungen über die Bewertung der nichtkatholischen 
Dienstämter (122-124). Dabei ist es nach der Oberzeugung der Verfasser unerläßlich, 
die Verschiedenheiten des Ursprungs dieser Kirchen und Gemeinschaften, ihre 
Entwicklung sowie ihr Selbstverständnis im Auge zu behalten. 
Trotz verschiedener Einschätzung des Amtes Petri sind die katholische, die orthodoxe 
und andere Kirchen, welche die Realität der AS bewahrt haben, in einer gemeinsamen 
und grundlegenden Einschätzung von der Sakramentalität der Kirche geeint, die sich 
seit der Zeit des NT durch die gemeinsamen Väter (vornehmlich Irenäus) hindurch 
erhalten und entfaltet hat. Diese Kirchen betrachten die sakramentale Eingliederung in 
das kirchliche Dienstamt, die sich durch Handauflegung und Anrufung des HI. Geistes 
vollzieht, als die unerläßliche Form für die Weitergabe der AS, die allein die Kirche in 
der Lehre und Communio verharren läßt. Diese Einhelligkeit betreffs des nie unter­
brochenen Zusammenhanges von Schrift, Tradition und Sakrament ist der Grund, 
weshalb die Communio zwischen diesen Kirchen und der kath. Kirche nie völlig 
aufgehört hat und heute wieder belebt werden kann. 
Die schwierige Situation der anglikanischen Kirche, die mit der Beurteilung ihrer 
Weihen zusammenhängt, wird weiteren klärenden Gesprächen überlassen. Sicher ist, 
daß die anglikanischen kirchlichen Gemeinschaften die Handauflegung bewahrt haben, 
deren Auslegung aber geschwankt hat. Aus diesem Grund ist es zur Zeit nicht möglich 
zu sagen, wieweit die tragenden Elemente der Einheit im Ritus der Handauflegung 
und der dazugehörigen Gebete eingeschlossen sind (123). 
Wesentlich schwieriger ist die Beurteilung des Amtes der Kirchen, die in der Folge 
der Reformation des 16. Jh. entstanden sind. Diese Gemeinschaften sind so ver­
schieden, daß eine allgemeine Beurteilung ihrer Beziehung zur kath. Kirche nicht 
möglich ist. Fest steht jedoch, daß es ein gemeinsames Streben der Reformation war, 
das Band zwischen Schrift und Tradition der Kirche zu Gunsten der Normativität der 
alleinigen Schrift fallen zu lassen. Selbst, wenn man sich nachträglich vielfach auf die 
Tradition beruft, billigt man ihr doch nicht die gleiche Dignität zu wie die alte Kirche. 
Da das Weihesakrament der unerläßliche sakramentale Ausdruck der Communio in 
der Tradition ist, hat die Verkündigung des sola scriptura eine Verdunkelung des 
alten Kirchenbegriffes und ihres Priestertums zur Folge gehabt. Faktisch hat man dann 
auch durch die Jahrhunderte hindurch oft auf die Handauflegung durch schon Geweihte 
oder auch andere verzichtet, und wo sie erfolgte, besaß sie nicht dieselbe Bedeutung 
wie in der Kirche der Oberlieferung (123). 
Wenn auch begonnen wurde, durch vielversprechende Annäherungen die Kontakte mit 
der Tradition wieder herzustellen, so ist doch der Bruch noch nicht wirksam über­
wunden worden. Unter solchen Umständen bleibt die Interkommunion für den 
Augenblick unmöglich, weil die sakramentale Kontinuität in der AS seit den Anfängen 
sowohl für die orthodoxen Kirchen wie für die kath. Kirche ein unverzichtbares 
Moment kirchlicher Communio darstellt (123). 
Mit dieser deutlichen Abgrenzung gegenüber den Kirchen aus der Zeit der Reformation 
sollen aber keineswegs die kirchlichen und pneumatischen Qualitäten der Ämter in den 
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protestantischen Gemeinschaften als belanglos bezeichnet werden. Ausdrücklich
angefügt Die Amtsträger haben ihre Gemeinden aufgebaut und geistig genährt; durch
die Tautfe, durch clie Erforschung Verkündigung des Wortes, durch gemeinsames
ebet ejer des Abendmahls, durch persönlichen Eifer, haben s1ie die Menschen
ZUuUH\ Glauben Christus CETrZOgEN und ihnen geholfen, den Weg des es zZzu finden.

bestehen also diesen Gemeinschaften Elemente, die sicherlich Apostolizität
der einzigen Kirche Christi gehören
Selbst \ die Einigung mit der kath Kirche csich cakramental und nıe auf
Grund reın rechtlicher oder administrativer Mafnahmen herstellen äßt, ıst die
pneumatische alitä: dieser AÄAmter keinesfalls gering einzuschätzen. Ein Einigungsakt
üßte bestehende Werte die Catholica integrieren, und der der Wieder-
versöhnung müßte weifellos ausdrücken, laß real existierende Charismen aufgenom-
mMen werden.

Eine abschließende Zusammenfassungz und Beurteilung des Dokumentes der
Internationalern Theologenkommission
Um den Zusammenhang mit den folgenden Ausführungen herzustellen, wird
sinnvoll sein, wesentliche Gesichtspunkte des Dokumentes nochmals hervor-
zuheben und kritisch zu beurteilen. Dabei ommt 05 icht n darauf d} Was ort
atsäa: gesagt wird, ist vielmehr auch bedeutsam, wWwas icht gesagt ist, welche
Fragen bewußt offen gelassen werden. Es versteht sich von elbst, daß einem
Dokument, ın dem auf trund der internationalen Zusammensetzung des Gremiums
divergierende Meinungen eingebracht werden mussen, VIE.  ‚len Punkten eın Ausgleich
herbeigeführt werden muß, SO der endgültige Text einen deutlichen kompromiß-
haften Charakter tragt. Dies coll nicht etw. als Kritik verstanden werden, aber doch
eın Hinweis darauf sein, vielen Fragen die theologische Diskussion weiter-
gehen muß. wohl auch die einung der Verfasser ce1in.
| 1st ahezu unmöglich, diesem urzen Bericht die eingangs angeführten metho-
dischen Grundsätze kritisch N beurteilen, zudem diesem Zusammenhang auch auf
das VC der gleichen Kommission Jahre 1972 erarbeitete Dokument „Die Einheit
des Glaubens und der theologische Pluralismus“®, das deutlich Hintergrund steht,
äher eingegangen werden müßte Mit Recht der normat: Charakter der

Schrift und der unlösbare Zusammenhang n Schrift, Tradition und kirchlichem
Lehramt betont. ewiß kann 1id die Sch nicht einfach eine Reihe VC neben-
einandergeordneten Entwürfen der Ots esu auflösen. Gelbstverständlich verlangt
die Anerkennung des Normcharakters des ganzen NT, alle 27 Bücher verbindliche
Richtschnur des Glaubens SIN  d. Sicher hat die irche als Gemeinschaft des
Glaubens 3 der literarischen Sammlung dieser Bücher einen Schriftkanon gemacht.
icht der Kanon begründet die Einheit der Kirche, sondern die FEinheit der Kirche hat
den Kanon als Einheit begründet 61e ist ständig die Voraussetzung dafür,
Einheit und da Kanon bleibt. Nur die ein! Kirche hat die keineswegs homogene
Sammlung der einzelnen er des von ihrem Glauben her als eın Buch Zu lesen
vermocht?.
F kann aber Rückblick auf die Dogmengeschichte icht übersehen werden,
Von den durchaus verschiedenen nt1 theologischen Entwürfen SO etw: 1n der
stologie und Ekklesiologie nicht alle gleicher Weise ZUDX1 Tragen gekommen
sind und un! bestimmten geschichtlichen Umständen einige weiterentwickelt
wurden bzw. das kirchliche Dogma eingegangen sind. Dieser Tatbestand ist
bedeutsam £ür das Verständnis der Gtrukturen der Kirche, wıe S1e 1m Laufe der

siedeln 1973 Besondere Beachtung verdient der wertvolle Kommentar, den Ratzinger
den wichtigsten Thesen verfaß

Vgl den Kommentar VOo gerz These

protestantischen Gemeinschaften als belanglos bezeichnet werden. Ausdrücklich wird 
angefügt: Die Amtsträger haben ihre Gemeinden aufgebaut und geistig genährt; durch 
die Taufe, durch die Erforschung und Verkündigung des Wortes, durch gemeinsames 
Gebet und Feier des Abendmahls, durch persönlichen Eifer, haben sie die Menschen 
zum Glauben an Christus erzogen und ihnen geholfen, den Weg des Helles zu finden. 
Es bestehen also in diesen Gemeinschaften Elemente, die sicherlich zur Apostolizität 
der einzigen Kirche Christi gehören. 
Selbst wenn die Einigung mit der kath. Kirche sich nur sakramental und nie auf 
Grund rein rechtlicher oder administrativer Maßnahmen herstellen läßt, ist die 
pneumatische Qualität dieser Ämter keinesfalls· gering einzuschätzen. Ein Einigungsakt 
müßte bestehende Werte in die Catholica integrieren, und der Ritus der Wieder­
versöhnung müßte zweifellos ausdrücken, daß real existierende Charismen aufgenom­
men werden. 

3. Eine abschließende Zusammenfassung und Beurteilung des Dokumentes der 
Internationalen· Theologenkommission 

Um den Zusammenhang mit den folgenden Ausführungen herzustellen, wird es 
sinnvoll sein, einige wesentliche Gesichtspunkte des Dokumentes nochmals hervor­
zuheben und kritisch zu beurteilen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, was dort 
tatsächlich gesagt wird, es ist vielmehr auch bedeutsam, was nicht gesagt ist, welche 
Fragen bewußt offen gelassen werden. Es versteht sich von selbst, daß in einem 
Dokument, in dem auf Grund der internationalen Zusammensetzung des Gremiums 
divergierende Meinungen eingebracht werden müssen, in vielen Punkten ein Ausgleich 
herbeigeführt werden muß, so daß der endgültige Text einen deutlichen kompromiß­
haften Charakter trägt. Dies soll nicht etwa als Kritik verstanden werden, aber doch 
ein Hinweis darauf sein, daß in vielen Fragen die theologische Diskussion weiter­
gehen muß. Das dürfte wohl auch die Meinung der Verfasser sein. 
Es ist nahezu unmöglich, in diesem kurzen Bericht die eingangs angeführten metho­
dischen Grundsätze kritisch zu beurteilen, zudem in diesem Zusammenhang auch auf 
das von der gleichen Kommission im Jahre 1972 erarbeitete Dokument „Die Einheit 
des Glaubens und der theologische Pluralismus"8, das deutlich im Hintergrund steht, 
näher eingegangen werden müßte. Mit Recht wird der normative Charakter der 
HI. Schrift und der unlösbare Zusammenhang von Schrift, Tradition und kirchlichem 
Lehramt betont. Gewiß kann man die Schrift nicht einfach in eine Reihe von neben­
einandergeordneten Entwürfen der Botschaft J esu auflösen. Selbstverständlich verlangt 
die Anerkennung des Normcharakters des ganzen NT, daß alle 27 Bücher verbindliche 
Richtschnur des Glaubens sind. Sicher hat erst die Kirche als Gemeinschaft des 
Glaubens aus der literarischen Sammlung dieser 27 Bücher einen Schriftkanon gemacht. 
Nicht der Kanon begründet die Einheit der Kirche, sondern die Einheit der Kirche hat 
den Kanon als Einheit begründet und sie ist ständig die Voraussetzung dafür, daß er 
Einheit und daß er Kanon bleibt. Nur die eine Kirche hat die keineswegs homogene 
Sammlung der einzelnen Bücher des NT von ihrem Glauben her als ein Buch zu lesen 
vermocht7• 

Es kann aber im Rückblick auf die Dogmengeschichte nicht übersehen werden, daß 
von den durchaus verschiedenen ntl theologischen Entwürfen - so etwa in der 
Christologie und Ekklesiologie -, nicht alle in gleicher Weise zum Tragen gekommen 
sind und unter bestimmten geschichtlichen Umständen nur einige weiterentwickelt 
wurden bzw. in das kirchliche Dogma eingegangen sind. Dieser Tatbestand ist 
bedeutsam für das Verständnis der Strukturen der Kirche, wie sie im laufe der 

8 Einsiedeln 1973. Besondere Beamtung verdient der wertvolle Kommentar, den 7. Ratzinger 
zu den wimtigsten Thesen verfaßt hat. 

1 Vgl. den Kommentar von Ratzinger zu These VI. A. a. 0. 38-39. 
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Geschichte vVon der Kirche, die das Sanze als Norm anerkennt, entwickelt wurden.
Selbstverständlich ist icht möglich, Blick auf bestimmte Gtellen des NT, die
zudem vom Gesamtzusammenhang gelöst werden, eıne völlig andere Kirchen-
verfassung zZzu postulieren?®. Es bleibt aber doch zZzu fragen, ob G  er Strukturen der
Kirche, die normgebenden Anfang der rchen des vorgegeben sind und
der irche jedenfalls einschlußweise mitgeglaubt wurden, aber auf Grund der
geschichtlichen Entwicklung Z wenig rscheinung treten konnten, uınter Umständen
einer deutlicheren Verwirklichung bedürtfen. Gerade ın diesem 1nne wird wohl

können: Sowenig die Kirche prinzipiell durch das hinterfragt werden kann,
sowenig kann das durch clie Kirche uniformiert werden. Es muß 1n der Kirch:  A
gelesen werden, aber die Kirche muß ıimmer wieder auf seine Fülle hin gelebt
werden?.

ist nich  p die Aufgabe der Verfasser des Dokumentes .  ber den apostolischen
Charakter der Kirche und die apostolische Sukzession BEeEWESECN, die Problematik des
Verhältnisses zwischen der ots! des historischen Jesus und dem erygma der
nachösterlichen Gemeinden ım einzelnen darzustellen. ] ist auch durchaus
verdienstlich, laß hier wenigstens bestimmte Grundlinien angedeutet wurden, et{wa
durch den Hinweis auf die Verbindung zwischen den on Jesus berufenen Zwölf und
den Aposteln der nachösterlichen Kirchen WAaTr:  < aber gewiß Von Vorteil BEeWESCNH,
die anstehende Problematik stischer arzustellen.
Der Satz, Jesus den Aposteln auf Grund ihrer Teilnahme Abendmahl die
Vollmacht verliehen hat, der Eucharistie vorzustehen, kann sich ohne rage auf die
Entscheidungen des Konzils von Trient!® berufen, collte aber Blick auf die kritische
Exegese eit und VOT em der bekannten, durchaus auch in der
kath Theologie aufgetauchten Fragestellungen, differenzierter erläutert werden.
Was die Entstehung des Amtes den Kirchen des etri SO wird mıit Recht
darauf£ hingewiesen, zunächst =)  e verschiedene Bezeichnungen ür das eiıne
Amt gibt, laß der monarchische Episkopat bei Jgnatius Antiochien klar in
Erscheinung trıtt. Es ware  48 aber dennoch S Gewinn BCWESECN, wWenn ] den

Verständnis der Kirche und des Amtes auch innerhalb des etwas
deutlicher dargelegt hätte Sosehr die echten paulinischen rmefe das Apostelamt und
auch den Vorsteherdienst kennen, besteht doch eın icht Zu übersehender Unter-
schied gegenüber den Strukturen, die der Phase der nt] Kirchen auftauchen, die
© allem durch die ÄApz und die Pastoralbriefe reprasentiert sind1!.
Bedeutsam sind die Hinweise auf die Einmaligkeit des Apostelamtes, die Verbindung
ZWIS!  chen dem Apostelamt und dem kirchlichen Amt und auf das Verhältnis zwischen
Amt und Gemeinde in der Kirche Die Ausführungen über das Verhältnis zwischen
dem Lehramt der Hirten und dem Lehramt der Lehrenden der irche hätten,[
S1e schon diesem Zusammenhang erscheinen, einer eutlicheren Differenzierung
bedurft.

tzinger, a,
So Ratzinger, . vgl dazu die Ausführungen Bouyer, Die Einheit des Glaubens
und die Vielheit der Theologien. Eine historische Hinführung, 179 Mit Recht
Ssa: Bouyer: Der Pluralismus der eologie meldet sich bereits im Neuen Testament
Die verschiedenen Grunden! des Neuen Testamentes, die voan der Theologie WEe:
ausgebaut werden, sind zueinander geöffnet. Jeder VO  y ihnen enthält einen icht Velr-
nachlässigenden Teil der Offenbarung, freilich Dl d  - keiner Ausschließlichkeit beanspru-
chen laß s1e aber „1ich -  er als Teile eines umgreifenden Systems ufgefaßt werden
können, sondern eher als konvergierende Visionen, die weder einzeln noch gemeinsam den
geistigen des „Mysteriums” auszuschöpfen vermögen (a. 169—170).
JI 1752

Finkenzeller, Von der Botschaft Jesu D- Christi ‚WEe: Fragen robleme
Antworten (München 106
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Geschichte von der Kirche, die das ganze NT als Norm anerkennt, entwickelt wurden. 
Selbstverständlich ist es nicht möglich, im Blick auf bestimmte Stellen des NT, die 
zudem vom Gesamtzusammenhang gelöst werden, eine völlig andere Kirchen­
verfassung zu postulieren8• Es bleibt aber doch zu fragen, ob nicht Strukturen der 
Kirche, die im normgebenden Anfang der Kirchen des NT vorgegeben sind und von 
der Kirche jedenfalls einschlußweise stets mitgeglaubt wurden, aber auf Grund der 
geschichtlichen Entwicklung zu wenig in Erscheinung treten konnten, unter Umständen 
einer deutlicheren Verwirklichung bedürfen. Gerade in diesem Sinne wird man wohl 
sagen können: Sowenig die Kirche prinzipiell durch das NT hinterfragt werden kann, 
sowenig kann das NT durch die Kirche uniformiert werden. Es muß in der Kirche 
gelesen werden, aber die Kirche muß immer wieder auf seine Fülle hin gelebt 
werden9• 

Es ist nicht die Aufgabe der Verfasser des Dokumentes über den apostolischen 
Charakter der Kirche und die apostolische Sukzession gewesen, die Problematik des 
Verhältnisses zwischen der Botschaft des historischen Jesus und dem Kerygma der 
nachösterlichen Gemeinden im einzelnen darzustellen. Es ist auch durchaus 
verdienstlich, daß hier wenigstens bestimmte Grundlinien angedeutet wurden, so etwa 
durch den Hinweis auf die Verbindung zwischen den von Jesus berufenen Zwölf und 
den Aposteln der nachösterlichen Kirchen. Es wäre aber gewiß von Vorteil gewesen, 
die anstehende Problematik etwas kritischer darzustellen. 
Der Satz, daß Jesus den Aposteln auf Grund ihrer Teilnahme am Abendmahl die 
Vollmacht verliehen hat, der Eucharistie vorzustehen, kann sich ohne Frage auf die 
Entscheidungen des Konzils von Trient10 berufen, sollte aber im Blick auf die kritische 
Exegese unserer Zeit und vor allem wegen der bekannten, durchaus auch in der 
kath. Theologie aufgetauchten Fragestellungen, etwas differenzierter erläutert werden. 
Was die Entstehung des Amtes in den Kirchen des NT betrifft, so wird mit Recht 
darauf hingewiesen, daß es zunächst nur verschiedene Bezeichnungen für das eine 
Amt gibt, daß der monarchische Episkopat erst bei lgnatius von Antiochien klar in 
Erscheinung tritt. Es wäre aber dennoch von Gewinn gewesen, wenn man den 
Wandel im Verständnis der Kirche und des Amtes auch innerhalb des NT etwas 
deutlicher dargelegt hätte. Sosehr die echten paulinischen Briefe das Apostelamt und 
auch den Vorsteherdienst kennen, so besteht doch ein nicht zu übersehender Unter­
schied gegenüber den Strukturen, die in der 2. Phase der ntl Kirchen auftauchen, die 
vor allem durch die Apg und die Pastoralbriefe repräsentiert sind11• 

Bedeutsam sind die Hinweise auf die Einmaligkeit des Apostelamtes, die Verbindung 
zwischen dem Apostelamt und dem kirchlichen Amt und auf das Verhältnis zwischen 
Amt und Gemeinde in der Kirche. Die Ausführungen über das Verhältnis zwischen 
dem Lehramt der Hirten und dem Lehramt der lehrenden in der Kirche hätten, wenn 
sie schon in diesem Zusammenhang erscheinen, einer deutlicheren Differenzierung 
bedurft. 

8 So Ratzinger, a. a. 0. 39. 
8 So Ratzinger, a. a. 0. 40; vgl. dazu die Ausführungen L. Bouyer, Die Einheit des Glaubens 

und die Vielheit der Theologien. Eine historische Hinführung, a. a. 0. 166-179; Mit Recht 
sagt Bouyer: Der Pluralismus der Theologie meldet sich bereits im Neuen Testament an. 
Die verschiedenen Grundentwürfe des Neuen Testamentes, die von der Theologie weiter 
ausgebaut werden, sind zueinander geöffnet. Jeder von ihnen enthält einen nicht zu ver­
nachlässigenden Tell der Offenbarung, frellkh so, daß keiner Ausschließlichkeit beanspru­
chen kann, daß sie aber auch nicht als Teile eines umgreifenden Systems aufgefaßt werden 
können, sondern eher als konvergierende Visionen, die weder einzeln noch gemeinsam den 
geistigen Gehalt des ,,Mysteriums" auszuschöpfen vermögen (a. a. 0. 169-170). 

10 OS 1740-1741, 1752. 
11 J. Finkenzeller, Von der Botschaft Jesu zur Kirche Christi. Zweifel - Fragen - Probleme -

Antworten (München 1974) 106 f. 
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Sosehr die gesamte Kirche der steht, SO doch von der apostolischen
Nachfolge strikten und eigentlichen Sinn gesagt, S]e eıne bischöfliche Nachfolge
ist, die durch das gültige eihesakrament verwirklicht Damit ist der der

Theologie wenigstens der ege! vertretene Standpunkt und unmiß-
verständlich ZUIN usdruck gebracht. Die Frage, ob hier nicht eın verengtes Verständnis
der apostolischen Nachfolge vorliegt, soll später erortert werden. Weil und
apostolische Tradition untrennbar zusammenhängen, muß der Amtsträger als der
Bürge der Sukzession und Tradition den rechten Glauben der Kirche besitzen. Für
diesen urzen Hinweis werden die Theologen 3 den Kirchen der Reformationszeit
besonders dankbar se1ıin.
Aus den bisherigen Darlegungen ergibt sich wiıe von cselbst die Beurteilung des
Amtes und damit verbunden der der nichtkatholischen christlichen Kirchen. Sosehr
das Dokument mıt dem Lobe gegenüber diesen en der Reformationszeit icht
spart und ihnen ganz selbstverständlich nschluß das I1 Vatikanum eine echte
Heilsvermittlung zuspricht, wird doch gerade diesem Punkte das Gespräch
weitergehen mussen.  P Als Ansatzpunkt für weitere Gespräche mag die Tatsache dienen,
laß nich:  en DUr von ekklesialen Elementen dieser Kirchen gesprochen wird, vielmehr
auch die Rede ist Elementen, die icherlich zı Apostolizität der einzigen Kirche
Christi gehören.
Il. - zeitgenössische theologische Diskussion üb apostolische Nachfolge
Wie bereits eingangs gesagt, collen besseren Verständnis der Diskussion in einer
mehr systematischen We  152 ein1ge Grundlinien herausgestellt werden.

Das Apostelamt und das leirchliche Amt nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes
Sosehr die kirchliche Tradition der Zeit nach dem von den Theologen der
einzelnen christlichen Konfessionen verschieden beurteilt wird, herrscht doch
weitgehend Einmütigkeit Verständnis der nt] Grundlagen., Die Meinungs-
verschiedenheiten gehen der Regel quer die Konfessionen, 61e ergeben sich
einfach der schwierigen Textlage des cselbst.
a} Das Apostelamt!*
L„ ist gemeın anerkannt, mit dem Titel „Apostel“ eine csehr er-

Vegl. dazu U, olgende Untersuchungen, die aıf weitere Literatur verweisen: Ken storf,ÜnOGTOAÄOG, 1, Ders. EXC, ebenda IL, 321—328; 7Osfer-
IMANN, Das Apostolat, Innsbruck 1962; U, Campenhausen, Kirchliches Amt
und geistliche Vollmacht in den ersten drei ahrhunderten, Tübingen 21963; Bläser, Amt
und Gemeinde im Neuen 1estament und der reformatorischen eologie, Catholica
(1964) 167—192; Ders., Amt und Eucharistie im Neuen JTestament, Amt und Eucharistie
(Paderborn 9—50; Schelkle, Jüngerschaft und Apostelamt, Freiburg 1. Br 965;

KIgzaux, Die z>wölf Apostel, Conc 4&  A (1968) 235—242; Hasenhüttl, Charisma.
Ordnungsprinzip der Kirche, Freiburg 1969; Kötting, Amt und Verfassung der Alten
Kirche, Zum Thema Priesteramt (Stuttgart 1970) 25—53; Ders., Amt und Charisma in
Theorie und Praxis der Alten C, henst und Amt (Regensburg 1973) 41—60;

Kuss, Paulus Die des Apostels 1uSs ın der theologischen Entwicklung der
(Regensburg 1971} 274} Congar, Die apostolische Kirche, -  e“ ysterium

salutis IV, (Einsiedeln £; Hainz, Ekklesia, Strukturen paulinischer Gemeinde-
Theologie und Gemeinde-Ordnung (Regensburg 104 f, 126 £, 134 f, 172 f, f, 267 f,

te:  5 Den Dienste vun  G den ersten332 f; Lemaire, Von den lensten zu en
ei ahrhunderten, in ONC 721—728; Finkenzeller, Überlegungen B  N Ver-
STanı! der apostolischen Nachfolge der gegenwärtigen eologischen Diskussion, 327 f;

Schlink, Die apostolische Sukzession und die Gemeinschaft der Ämter, Reform und
ÄAnerkennung kirchlicher Ämter. ] Memorandum der Arbeitsgemeinschaft ökumenischer
Universitätsinstitute (München und Mainz 12  33 £; B. Schütte, Amt, Ordination und
Sukzession 1m Verständnis evangelischer und katholischer Exegeten und Dogmatiker der
Gegenwart sOwile Dokumenten ökumenischer Gespräche, 223 t: Hahn, Der Apostolat
im Urchristentum. GCeine Eigenart und S6pine Voraussetzungen, ..  o KuD (1974)
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Sosehr die gesamte Kirche in der AS steht, so wird doch von der apostolischen 
Nachfolge im strikten und eigentlichen Sinn gesagt, daß sie eine bischöfliche Nachfolge 
ist, die durch das gültige Weihesakrament verwirklicht wird. Damit ist der in der 
kath. Theologie wenigstens in der Regel vertretene Standpunkt klar und unmiß­
verständlich zum Ausdruck gebracht. Die Frage, ob hier nicht ein verengtes Verständnis 
der apostolischen Nachfolge vorliegt, soll später erörtert werden. Weil AS und 
apostolische Tradition untrennbar zusammenhängen, muß der Amtsträger als der 
Bürge der Sukzession und Tradition den rechten Glauben der Kirche besitzen. Für 
diesen kurzen Hinweis werden die Theologen aus den Kirchen der Reformationszeit 
besonders dankbar sein. 
Aus den bisherigen Darlegungen ergibt sich wie von selbst die Beurteilung des 
Amtes und damit verbunden der AS der nichtkatholischen christlichen Kirchen. Sosehr 
das Dokument mit dem Lobe gegenüber diesen Kirchen aus der Reformationszeit nicht 
spart und ihnen ganz selbstverständlich im Anschluß an das II. Vatikanum eine echte 
Heilsvermittlung zuspricht, so wird doch gerade in diesem Punkte das Gespräch 
weitergehen müssen. Als Ansatzpunkt für weitere Gespräche mag die Tatsache dienen, 
daß nicht nur von ekklesialen Elementen dieser Kirchen gesprochen wird, daß vielmehr 
auch die Rede ist von Elementen, die sicherlich zur Apostolizität der einzigen Kirche 
Christi gehören. 

ll. Die zeitgenössische theologische Diskussion über die apostolische Nachfolge 
Wie bereits eingangs gesagt, sollen zum besseren Verständnis der Diskussion in einer 
mehr systematischen Weise einige Grundlinien herausgestellt werden. 
1. Das Apostelamt und das kirchliche Amt nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes 
Sosehr die kirchliche Tradition in der Zeit nach dem NT von den Theologen der 
einzelnen christlichen Konfessionen verschieden beurteilt wird, so herrscht doch 
weitgehend Einmütigkeit im Verständnis der ntl Grundlagen. Die Meinungs­
verschiedenheiten gehen in der Regel quer durch die Konfessionen, sie ergeben sich 
einfach aus der schwierigen Textlage des NT selbst. 
a) Das Apostelamt12 

Es ist allgemein anerkannt, daß im NT mit dem Titel „AposteJU eine sehr unter-

11 Vgl. dazu u. a. folgende Untersuchungen, die auf weitere Literatur verweisen: Rengstorf, 
Art. luc6a-roÄoc;, in: WNT I, 397-448; Ders. Art. öcofü~xa, ebenda II, 321-328; F. Kloster­
mann, Das christliche Apostolat, Innsbrudc 1962; H. v. Campenhausen, Kirchliches Amt 
und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, Tübingen 21963; P. Bläser, Amt 
und Gemeinde im Neuen Testament und in der reformatorischen Theologie, in: Catholica 18 
(1964) 167-192; Ders., Amt und Eucharistie im Neuen Testament, in: Amt und Eucharistie 
(Paderborn 1973) 9-50; K. H. Schelkle, Jüngerschaft und Apostelamt, Freiburg i. Br. 31965; 
B. Rigaux, Die zwölf Apostel, in: Conc 4 (1968) 238-242; G. Hasenhüttl, Charisma. 
Ordnungsprinzip der Kirche, Freiburg 1969; B. Kötting, Amt und Verfassung in der Alten 
Kirche, in: Zum Thema Priesteramt (Stuttgart 1970) 25-53; Ders., Amt und Charisma in 
Theorie und Praxis der Alten Kirche, in: Dienst und Amt (Regensburg 1973) 41-60; 
0. Kuss, Paulus .. Die Rolle des Apostels Paulus in der theologischen Entwidclung der 
Urkirche (Regensburg 1971) 27~274; Y. Congar, Die apostolische Kirche, in: Mysterium 
salutis IV, 1 (Einsiedeln 1972) 535 f; 7, Hainz, Ekklesia. Strukturen paulinischer Gemeinde­
Theologie und Gemeinde-Ordnung (Regensburg 1972) 104 f, 126 f, 134 f, 172 f, 222 f, 267 f, 
332 f; A. Lemaire, Von den Diensten zu den Ämtern. Die kirdtlichen Dienste in den ersten 
zwei Jahrhunderten, in: Conc 8 (1972) 721-728; J. Finkenzeller, Oberlegungen zum Ver­
ständnis der apostolischen Nachfolge in der gegenwärtigen theologischen Diskussion, 327 f; 
E. Sehlink, Die apostolische Sukzession und die Gemeinschaft der Ämter, in: Reform und 
Anerkennung kirdtlicher Ämter. Ein Memorandum der Arbeitsgemeinschaft ökumenischer 
Universitätsinstitute (München und Mainz 1973) 123 f; H. Schütte, Amt, Ordination und 
Sukzession im Verständnis evangelischer und katholischer Exegeten und Dogmatiker der 
Gegenwart sowie in Dokumenten ökumenischer Gespräche, 223 f; F. Hahn, Der Apostolat 
im Urchristentum. Seine Eigenart und seine Voraussetzungen, in: KuD 20 (1974) 54-77. 
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schiedliche Personengruppe bezeichnet werden kann. Die }rage, ob und welchem
Sinne eine Verbindung mit dem Spätjudentum entwickelten Schaliach-Institut
besteht, wird verschieden beantwortet. Im einzelnen erscheint der Apostelname, der

der vorliegenden Gestalt eine Schöpfung der Urgemeinde ist, folgenden
Bedeutungen: Während bereits bei den Synoptikern Clie Zwölf, deren Berufung durch
den historischen Jesus der Regel nicht bestritten wird, Apostel bezeichnet werden,
ıst 1n der Ilukanischen Tradition der Apostelbegriff jedenfalls der Sache nach eindeutig
auf die zwölf Apostel festgelegt.
Neben diesem eNgCIEN Apostelbegriff, der der kirchlichen Tradition und Liturgie
nahezu ausschließlich gemeint ist, egegnet der weitere und äaltere Apostelbegriff

der paulinischen Theologie. Anders als bei Lukas ist bei us der Apostelbegriff
nicht auf die Zwöl$f begrenzt. Andererseits muß sich aber bereits n einen
geschlossenen Te15s bestimmten Männern handeln, der schon Paulus existiert
hat und dem die gleiche Bedeutung zuerkannt WIT  d, die Paulus £ür sich celber
postuliert, wenn 2r sich betont als Apostel bezeichnet!3.
Fin eigenes, csowohl der paulinischen wıe v< der ukanischen Konzeption
verschiedenes Apostelverständnis begegnet chließlich den Pastoralbriefen,
insofern dort Paulus als die einzige apostolische Autorität gllt"
osehr das Apostelamt einzelnen verschieden verstanden wird, co werden
doch durchgehend bestimmte Elemente als wesentlich erachtet. Wie schon das Wort
Apostel besagt, gehört seinem Wesen das Gesandtsein durch den auferstandenen
und erhöhten Herrn. Der Apostel ist der mıiıt Autorität ausgestattete, bevollmächtigte
Gtellvertreter und Repräsentant Christi wichtigste Aufgabe des Apostels WIT:
die zukommende qualifizierte Zeugenschaft die Auferstehung Christi und
damit verbunden die Verkündigung des Evangeliums gen euge der Auferstehung
kann der Apostel sein, weil ihm e1ine Erscheinung zutei:  1 wurde, durch 102e c  PT den
Auferstandenen als lebend erfahren hat.
Die Verkündigung der Apostel ist Verkündigung 3 Offenbarung. Das Evangelium,
das die Apostel verkünden, ist nicht lediglich et{was Vorgegebenes, das S1e Aur w
auch mit besonderer Autorität weiterzugeben hätten: das Wort der Apostel selbst
1st Evangelium Der Apostel steht innerhalb des Offenbarungszusammenhanges und
bringt diese Abschluß Der Apostel ist Offenbarungsempfänger und ffen-
barungszeuge. Der us! „meın Evangelium“”, der bei Paulus ..  fter begegnet,
umta(t nicht Nur die Worte und Taten Jesu, und auch G  a T Kreuz und
Auferstehung Jesu, sondern auch die Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben,
die Einheit VÖO Juden und Heiden Christus und vieles andere. Der Apostel ist
nicht I Träger, Bewahrer und Verkünder des schon festgelegten und über-
gebenen Evangeliums, sondern Christus scha durch den Apostel das Evangelium,
dem er autoritativ durch ihn spricht!®,
Mit der qualifizierten Zeugenschaft Uun! der autoritatıiven Verkündigung des Evan-
geliums verbindet sich dann die Gründung und Leitung der Gemeinden. So betrachtet

Paulus, der den Apostelbegriff entscheidend geprägt hat, eıne entscheidende
Aufgabe Apostolates, durch die Erstverkündigung des Evangeliums das
Fundament für die christlichen Gemeinden legen, auf dem andere weiterbauen

Bläser, Amt und Eucharistie Neuen Testament 13—14; Zum paulinischen Verständnis
des Apostolates ciehe Kertelge, Das Apostelamt des Paulus. Ge’  ın rsprung und eıne

eutung, in: (1970) 161-——=181.
Pesch, Kirchlicher jenst und Neues estament, Zum Thema Priesteramt (Stuttgart

1970
Finkenzeller, Überlegungen Verständnis der apostolischen Nachfolge
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schiedliche Personengruppe bezeichnet werden kann. Die Frage, ob und in welchem 
Sinne eine Verbindung mit dem im Spätjudentum entwickelten Schaliach-Institut 
besteht, wird verschieden beantwortet. Im einzelnen erscheint der Apostelname, der 
in der vorliegenden Gestalt im NT eine Schöpfung der Urgemeinde ist, in folgenden 
Bedeutungen: Während bereits bei den Synoptikern die Zwölf, deren Berufung durch 
den historischen Jesus in der Regel nicht bestritten wird, als Apostel bezeichnet werden, 
ist in der lukanischen Tradition der Apostelbegriff jedenfalls der Sache nach eindeutig 
auf die zwölf Apostel festgelegt. 
Neben diesem engeren Apostelbegriff, der in der kirchlichen Tradition und Liturgie 
nahezu ausschließlich gemeint ist, begegnet uns der weitere und ältere Apostelbegriff 
in der paulinischen Theologie. Anders als bei Lukas ist bei Paulus der Apostelbegriff 
nicht auf die Zwölf begrenzt. Andererseits muß es sich aber bereits um einen 
geschlossenen Kreis von bestimmten Männern handeln, der schon vor Paulus existiert 
hat und dem die gleiche Bedeutung zuerkannt wird, die Paulus für sich selber 
postuliert, wenn er sich betont als Apostel bezeichnet13• 

Ein eigenes, sowohl von der paulinischen wie von der lukanischen Konzeption 
verschiedenes Apostelverständnis begegnet uns schließlich in den Pastoralbriefen, 
insofern dort Paulus als die einzige apostolische Autorität gilt14• 

Sosehr das Apostelamt im NT im einzelnen verschieden verstanden wird, so . werden 
doch durchgehend bestimmte Elemente als wesentlich erachtet. Wie schon das Wort 
Apostel besagt, gehört zu seinem Wesen das Gesandtsein durch den auferstandenen 
und erhöhten Herrn. Der Apostel ist der mit Autorität ausgestattete, bevollmächtigte 
Stellvertreter und Repräsentant Christi. Als wichtigste Aufgabe des Apostels wird 
die nur ihm zukommende qualifizierte Zeugenschaft für die Auferstehung Christi und 
damit verbunden die Verkündigung des Evangeliums genannt. Zeuge der Auferstehung 
kann der Apostel sein, weil ihm eine Erscheinung zuteil wurde, durch die er den 
Auferstandenen als lebend erfahren hat. 
Die Verkündigung der Apostel ist Verkündigung aus Offenbarung. Das Evangelium, 
das die Apostel verkünden, ist nicht lediglich etwas Vo.rgegebenes, das sie nur - wenn 
auch mit besonderer Autorität - weiterzugeben hätten; das Wort der Apostel selbst 
ist Evangelium. Der Apostel steht innerhalb des Offenbarungszusammenhanges und 
bringt diese zum Abschluß. Der Apostel ist Offenbarungsempfänger und Offen­
barungszeuge. Der Ausdruck „mein Evangelium", der bei Paulus öfter begegnet, 
umfaßt nicht nur die Worte und Taten Jesu, und auch nicht nur Kreuz und 
Auferstehung Jesu, sondern auch die Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben, 
die Einheit von Juden und Heiden in Christus und vieles andere. Der Apostel ist 
nicht nur Träger, Bewahrer und Verkünder des schon festgelegten und ihm über­
gebenen Evangeliums, sondern Christus schafft durch den Apostel das Evangelium, 
indem er autoritativ durch ihn spricht15• 

Mit der qualifizierten Zeugenschaft und der autoritativen Verkündigung des Evan­
geliums verbindet sich dann die Gründung und Leitung der Gemeinden. So betrachtet 
es Paulus, der den Apostelbegriff entscheidend geprägt hat, als eine entscheidende 
Aufgabe seines Apostolates, durch die Erstverkündigung des Evangeliums das 
Fundament für die christlichen Gemeinden zu legen, auf dem andere weiterbauen 

13 Bläser, Amt und Eucharistie im Neuen Testament 13-14; Zum paulinischen Verständnis 
des Apostolates siehe K. Kertelge, Das Apostelamt des Paulus. Sein Ursprung und seine 
Bedeutung, in: BZ 14 (1970) 161-181. 

14 W. Pesch, Kirchlicher Dienst und Neues Testament, in: Zum Thema Priesteramt (Stuttgart 
1970) 13. 

111 Finkenzeller, Oberlegungen zum Verständnis der apostolischen Nachfolge 330-331. 
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können. Auf diese We  156e Paulus die von gegründeten Gemeinden VO

grund-legender Bedeutung!®,
AÄAus dem eben kurz dargelegten Verständnis des Apostelamtes ergibt sich bereits
hinlänglich, sich 1171 91Ne einmalige Einrichtung handelt, die mit dem Ende der
Urkirche Zu bestehen aufhörte. Der apostolische Dienst mufß aber 1n der Kirche
weitergehen, soll die irche apostolische Kirche bleiben. Der Nachweis dafür, daß 61e

bis heute geblieben ist, ic# gerade das eigentliche Anliegen der Lehre der
SUCCPeSSIO und der damit verbundenen re von der +raditio apostolCca., Auch die
der katholischen Theologie üblich gewordene Formulierung IID  1e Bischöfe sind die
rechtmäßigen Nachfolger der Apostel” will das Einmalige des urchristlichen Apostolates
nich  - rage stellen, sondern B die Verbindung zwischen dem Apostelamt ZUuU
dem kirchlichen Amt sicherstellen!?.

Das kirchliche Amt18
In der Beurteilung der nt1} Grundlagen des kirchlichen Amtes gibt R5 nach einer sicher
sehr fruchtbaren Skumenischen Diskussion wesentlichen keine eINUNgS-

Hainz, Ekklesia
17 Die amtlichen kirchlichen Formulierungen csind der Regel präaziser und damit weniıgermißverständlich. sa das Konzil ONn Irient episcopos, ın apostolorum locum

SUCCEeSsSserun! Das Vatikanum kennt verschiedene Aussageweisen; G{ die
Formulierung, al Bischöfe Nachfolger der Apostel N (Dogmatische Konstitution
&e  ber die Kirche Nr. 18, 22, 28); dann der tridentinischen Entscheidung wesentlichen
el Formulierung: ep1scopos eX divin  e one locum apostolorum SUCCESSISSE
ebenda 20) im &. Kap. der Kirchenkonstitution, das entscheidenden Wert auf die ‚ollegiale

des Apostel- und Bischofsamtes findet sich schließlich der Gedanke, das
Kollegium der Bischöfe dem Ko egium der Apostel nachgefolgt ist ebenda Nr. 19, 22)
vgl dazu im einzelnen Finkenzeller, Überlegungen m Verständnis der apostolischen
olge S3 1— 332

18 Die Literatur über das t, die Anschluß@ (l das IT Vatikanum erschienen ist,
ist -  P mehr überschaubar. Es sSeien er folgenden einige Untersuchungen nannt,
die auf weitere Literatur verweisen: Rahner, Dogmatische Bemerkungen für ine richtige
Fragestellung ber die Wiedererneuerung des Diakonats, in: eologie in eS56| und
Gegenwart (München 135—144 Ders., rche und Sakramente, Freiburg 1960;
Ders., Vorfragen einem kumenischen Amtsverständnis, Freiburg 1974; Küng,
Strukturen der Kirche, Freiburg 1962; Ders., D Kirche, Freiburg 1967 ; Schlier, Die
Ordnung der B- 1 den Pastoralbriefen, in Die eit der Kirche (Freiburg 91962)
129—147; Ders., Die Grundelemente des priesterlichen Amtites Neuen Testament, in
Theol. U, (1969) 161—180; Campenhausen, es Amt und geistliche
Vollmacht den ersten drei ahrhunderten, Tübingen °1963; Neumann, Der theologische
Grund das kirchliche Amt nach dem eugnis der apostolischen Väter,
(1963) 253—265 P, Bläser, AÄAmt und Gemeinde im Neuen estamen! und in der reforma-
torischen Theologie, Catholica (1964) 167—192; Katzinger, Die pastoralen mplika-
tionen der Lehre O der Kollegialität der Bischöfe, Conc (1965) 16—29; Ders., Zur
rage nach dem des priesterlichen Dienstes, GuL (1968) 347—376; Ders., Das
geis Amt und die Einheit der Kirche, Ba  a Das 'oll Gottes (Düsseldorf
105—120; Blank, Der Priester 11n Licht der Bibel, TJer riester in einer säkularisierten
Welt (Maastricht 15—30: Ders., es Amt und Priesterberuf, .  .. Weltpriester
nach dem Konzil en 13—52 elbert, Priesterbild nach dem euen
estamen(t, in riester Presbyter (Luzern-München 11—36; Kasper, Neue
Akzente im dogmatischen Verständnis des priesterlichen Dienstes, iın Conc 5 (1969)
164—170; Pesch Ötting V, 145 Greinacher Bäumer, Zum Thema
Pri  teramt, Stuttgart 1970; Pesch, Amtsstrukturen vu  £ Neuen estament, in? Diskussion
n NS Küng IID  e Kirche” (Freiburg 1971 Kertelge, Gemeinde und Armt

Neuen estament, Miünchen 1972; Volk, Priesterberuf heute, Rodenkirchen 1972;
Der priesterliche Dienst 1— (Freiburg4 Hainz, Ekklesia. Strukturen

scher Gemeinde-Theologie und Gemeinde-Ordnung Regensburg 1972)  7 Bläser,
Amt und Eucharistie Neuen Testament, in Amt und Eucharistie (Paderborn 9—50;
F, Hahn Joest Ötting Mühlen, Dienst und Amt. Überlebensfrage der Kirchen
(Regensburg Finkenzeller, Von der Botschaft Jesu ZUr Kirche Christi München

a
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können. Auf diese Weise wird Paulus für die von ihm gegründeten Gemeinden von 
grund-legender Bedeutung16• 

Aus dem eben kurz dargelegten Verständnis des Apostelamtes ergibt sich bereits 
hinlänglich, daß es sich um eine einmalige Einrichtung handelt, die mit dem Ende der 
Urkirche zu bestehen aufhörte. Der apostolische Dienst muß aber in der Kirche 
weitergehen, soll die Kirche apostolische Kirche bleiben. Der Nachweis dafür, daß sie 
es bis heute geblieben ist, ist gerade das eigentliche Anliegen der Lehre von der 
successio und der damit verbundenen Lehre von der traditio apostolica. Auch die in 
der katholischen Theologie üblich gewordene Formulierung „Die Bischöfe sind die 
rechtmäßigen Nachfolger der Apostel" will das Einmalige des urchristlichen Apostolates 
nicht in Frage stellen, sondern lediglich die Verbindung zwischen dem Apostelamt zu 
dem kirchlichen Amt sicherstellen17• 

b) Das kirchliche Amt1B 

In der Beurteilung der ntl Grundlagen des kirchlichen Amtes gibt es nach einer sicher 
sehr fruchtbaren ökumenischen Diskussion im wesentlichen keine Meinungs-

18 Hainz, Ekklesia 270-271. 
17 Die amtlichen kirchlichen Formulierungen sind in der Regel präziser und damit weniger 

mißverständlich. So sagt das Konzil von Trient: episcopos, gui in apostolorum locum 
successerunt (DS 1768). Das II. Vatikanum kennt verschiedene Aussageweisen; so die 
Formulierung, daß die Bischöfe die Nachfolger der Apostel sind (Dogmatische Konstitution 
über die Kirche Nr. 18, 22, 28}; dann die der tridentinischen Entscheidung im wesentlichen 
gleiche Formulierung: episcopos ex divina institutione in locum apostolorum successisse 
(ebenda 20}; im 3. Kap. der Kirchenkonstitution, das entscheidenden Wert auf die kollegiale 
Struktur des Apostel- und Bischofsamtes legt, findet sich schließlich der Gedanke, daß das 
Kollegium der Bischöfe dem Kollegium der Apostel nachgefolgt ist (ebenda Nr. 19, 22}; 
vgl. dazu im einzelnen Finkenzeller, Oberlegungen zum Verständnis der apostolischen 
Nachfolge 331-332. 

18 Die Literatur über das kirchliche Amt, die im Anschluß an das II. Vatikanum erschienen ist, 
ist nicht mehr überschaubar. Es seien daher im folgenden einige Untersuchungen genannt, 
die auf weitere Literatur verweisen: K. Rahner, Dogmatische Bemerkungen für eine richtige 
Fragestellung iiber die Wiedererneuerung des Diakonats, in: Theologie in Geschichte und 
Gegenwart (München 1957) 135-144; Ders., Kirche und Sakramente, Freiburg 1960; 
Ders., Vor&agen zu einem ökumenischen Amtsverständnis, Freiburg 1974; H. Küng, 
Strukturen der Kirche, Freiburg 1962; Ders., Die Kirche, Freiburg 1967; H. Schlier, Die 
Ordnung der Kirche in den Pastoralbriefen, in: Die Zeit der Kirche (Freiburg 31962) 
129-147; Ders., Die Grundelemente des priesterlichen Amtes im Neuen Testament, in: 
Theol. u. Phil. 44 (1969} 161-180; H. 11, Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche 
Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, Tübingen 21.963; ]. Neumann, Der theologische 
Grund für das kirchliche Amt nach dem Zeugnis der apostolischen Väter, in: MThZ 14 
(1963} 253-265; P. Bläser, Amt und Gemeinde im Neuen Testament und in der reforma­
torischen Theologie, in: Catholica 18 (1964) 167-192; ]. Ratzinger, Die pastoralen Implika­
tionen der Lehre von der Kollegialität der Bischöfe, in: Conc 1 (1965) 16-29; Ders., Zur 
Frage nach dem Sinn des priesterlichen Dienstes, in: GuL 41 (1968) 347-376; Ders., Das 
geistliche Amt und die Einheit der Kirche, in: Das neue Volk Gottes (Düsseldorf 1969} 
105-120; ]. Blank, Der Priester im Licht der Bibel, in: Der Priester in einer säkularisierten 
Welt (Maastricht 1968) 15-30; Ders., Kirchliches Amt und Priesterberuf, in: Weltpriester 
nach dem Konzil (München 1969) 13-52; G. Schelbert, Priesterbild nach dem Neuen 
Testament, in: Priester - Presbyter (Luzern-München 1968) 11-36; W. Kasper, Neue 
Akzente im dogmatischen Verständnis des priesterlichen Dienstes, in: Conc 5 (1969) 
164-170; W. Pesch / B. Kötting / P. V. Dias / N. Greinacher I A. Bäumer, Zum Thema 
Priesteramt, Stuttgart 1970; R. Pesen, Amtsstrukturen im Neuen Testament, in: Diskussion 
um Hans Küng „Die Kirche" (Freiburg 1971} 133-154; K. Kertelge, Gemeinde und Amt 
im Neuen Testament, München 1972; H. Volk, Priesterberuf heute, Rodenkirchen 1972; 
Der priesterliche Dienst 1-VI (Freiburg 1970-1973); ]. Hainz, Ekklesia. Strukturen 
paulinischer Gemeinde-Theologie und Gemeinde-Ordnung (Regensburg 1972); P. Bläser, 
Amt und Eucharistie im Neuen Testament, in: Amt und Eucharistie (Paderborn 1973} 9-50; 
F. Hahn / W. Joest / B. Kötting / H. Mühlen, Dienst und Amt. Oberlebens&age der Kirchen 
(Regensburg 1973); J. Finkenzeller, Von der Botschaft Jesu zur Kirche Christi (München 
1974) 90 f. 
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verschiedenheiten mehr. FEs maß hier genügen, die wichtigsten Ergebnisse kurz
vorzulegen!?,
TUNdSa: von den Theologen festgestellt, die Aussagen, die WIT au5
dem voxnl kirchlichen Amt gewinnen, üuückenhaft und bleiben. Das liegt
nicht 7uletzt daran, cie entsprechenden Angaben den einzelnen Schriften des

fragmentarisch und andeutend d. So wird auch verständlich, das
noch ke  ınen technischen Amtsbegriff ım Sinne der späteren Theologie ennt. Sosehr
clas Amt ZU den Kirchen des gehört, CO gibt doch nich  rr das Amitsverständnis
des NT, sondern clie verschiedenen zeitlichen Perioden und Kirchengebiete durchaus
verschiedene Strukturen des eınen Vorsteheramtes.
Von großer edeu! ist schließlich, daß das Wort Priester (hiereus, sacerdos) 1Im
gesamten nirgends als Bezeichnung für den kirchlichen ÄAmtsträger gebraucht wird.
Priester (oder Hoherpriester) meint entweder den heidnischen und jüdischen Priester
oder e1inem völlig Sinn Christus als den ewigen Hohenpriester (Hebräerbrief)
bzw. das Priestertum aller Gläubigen (1 Petr 2, 4—-10 Apk 1, 5, 10; 20, 6) Zur
Bezeichnung des kirchlichen Amtes werden zudem keine Worte verwandt, die
heidnischen und jüdischen Bereich 1e Würde und Macht ZUmMmM usdruck bringen. Das
Wesen und der Vollzug des Amtes wird vielmehr Dienst verstanden.
osehr cdas Amt als wesentlich die Kirche anerkannt wird, wird doch der
Theologie mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß eıne -  ga unbedeutende
Entwicklung des Amtes gegeben hat und wıe bereits kurz angedeutet,

der kirchlichen Tradition 1LUFr bestimmte Strukturen des Amtes Tragen
gekommen sind Die einung, die paulinischen Gemeinden VOrTr lem nach dem
eugnis der beiden Korintherbriefe ursprünglich rein charismatisch strukturiert
BeWESECN und erst der Phase der ntl] Gemeinden 6se1 - kirchlichen Amt
gekommen, ıst wohl auch der EVaNg. Theologie runde SENOMHMUNEN aufgegeben.
Mit Recht wird eilich auf die Tatsache hingewiesen, in den paulinischen
Gemeinden das Amt 21n Charisma vielen ist. So erscheint in Kor 12, 28
den vielen Gnadengaben auch das Charisma der Steuermannskunst, oder wWwIıe WIT
gewöhnlich übersetzen, die Gnadengabe des Amtes Wie cehr auch den frühen
paulinischen Gemeinden eıne festgefügte Ordnung besteht, cieht I1a  m äaltesten
der paulinischen Briefe, dem Thessalonicherbrief (5, 12 f), der Von einer festen
ruppe „amtlich““ engagilerten Gemeindegliedern spricht, den, Vorstehern, die
sich Im Dienst Ul die Gemeinde IMU.  L  hen und Zucht und Ordnung in der Gemeinde
wahren sollen. Die Funktion der Vorsteher gründet £reilich in der Verantwortung
der gesamten Gemeinde iınen Widerstreit zwischen Amt und Gemeinde, wıie
spater ın der Kirchengeschichte ımmer wieder ausgebrochen ist, gibt dieser
frühen Phase der Kirche noch nicht. Der Ausdruck diaconia kann bei Paulus Amt und
Charisma bedeuten. Wenn sich das Charisma nicht auf einzelne kte bezieht, sondern
auf Dauer angelegt ist und Charisma der Auftrag und die Sendung kommen,
wird 5S Amt*>
Eine andere Situation begegnet uns der Phase der nt] Kirchen, die VOT allem a
der Apg und den Pastoralbriefen erkennbar wird Hier tauchen die spater der
katholischen Tradition allein verwandten funktionalen Bezeichnungen Episkopen,
Presbyter und Diakone auf, die bereits vorchristlichen jüdischen und heidnischen
Bereich als profane Bezeichnungen verwandt werden. Von Phil 1, 1, © die Episkopen
und Diakone der Briefanschrift erscheinen, coll hier abgesehen werden.
4 besteht ınter den Exegeten weitgehend eın Konsens darüber, laß die Episkopen
und Diakone einerseits und die Presbyter andererseits Haus au ZWwWeı unabhängig

Vgl dazu Finkenzeller, Von der Botschaft Jesu ZUrTr Kirche Christi f; Bläser, Amt und
Eucharistie Neuen Testament L9

20 Bläser,
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verschiedenheiten mehr. Es mag hier genügen, die wichtigsten Ergebnisse kurz 
vorzulegen19• 

Grundsätzlich wird von den Theologen festgestellt, daß die Aussagen, die wir aus 
dem NT vom kirchlichen Amt gewinnen, lückenhaft und unklar bleiben. Das liegt 
nicht zuletzt daran, daß die entsprechenden Angaben in den einzelnen Schriften des 
NT nur fragmentarisch und andeutend sind. So wird es auch verständlich, daß das NT 
noch keinen technischen Amtsbegriff im Sinne der späteren Theologie kennt. Sosehr 
das Amt zu den Kirchen des NT gehört, so gibt es doch nicht das Amtsverständnis 
des NT, sondern für die verschiedenen zeitlichen Perioden und Kirchengebiete durchaus 
verschiedene Strukturen des einen Vorsteheramtes. 
Von großer Bedeutung ist schließlich, daß das Wort Priester {hiereus, sacerdos) im 
gesamten NT nirgends als Bezeichnung für ·den kirchlichen Amtsträger gebraucht wird. 
Priester (oder Hoherpriester) meint entweder den heidnischen und jüdischen Priester 
oder in einem völlig neuen Sinn Christus als den ewigen Hohenpriester (Hebräerbrief) 
bzw. das Priestertum aller Gläubigen (1 Petr 2, 4-10; Apk 1, 6; 5, 10; 20, 6). Zur 
Bezeichnung des kirchlichen Amtes werden zudem keine Worte verwandt, die im 
heidnischen und jüdischen Bereich die Würde und Macht zum Ausdruck bringen. Das 
Wesen und der Vollzug des Amtes wird vielmehr als Dienst verstanden. 
Sosehr das Amt als wesentlich für die Kirche anerkannt wird, so wird doch in der 
Theologie mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß es eine nicht unbedeutende 
Entwicklung des Amtes im NT gegeben hat und daß, wie bereits kurz angedeutet, 
in der kirchlichen Tradition nur bestimmte Strukturen des Amtes zum Tragen 
gekommen sind. Die Meinung, die paulinischen Gemeinden seien vor allem nach dem 
Zeugnis der beiden Korintherbriefe ursprünglich rein charismatisch strukturiert 
gewesen und erst in der 2. Phase der ntl Gemeinden sei es zum kirchlichen Amt 
gekommen, ist wohl auch in der evang. Theologie im Grunde genommen aufgegeben. 
Mit Recht wird freilich auf die Tatsache hingewiesen, daß in den paulinischen 
Gemeinden das Amt ein Charisma unter vielen ist. So erscheint in 1 Kor 12, 28 unter 
den vielen Gnaden:gaben auch das Charisma der Steuermannskunst, oder wie wir 
gewöhnlich übersetzen, die Gnadengabe des Amtes. Wie sehr auch in den frühen 
paulinischen Gemeinden eine festgefügte Ordnung besteht, sieht man am ältesten 
der paulinischen Briefe, dem 1. Thessalonicherbrief (5, 12 f), der von einer festen 
Gruppe von „amtlich" engagierten Gemeindegliedern spricht, deI\ Vorstehern, die 
sich im Dienst um die Gemeinde mühen und Zucht und Ordnung in der Gemeinde 
wahren sollen. Die Funktion der Vorsteher gründet freilich in der Verantwortung 
der gesamten Gemeinde. Einen Widerstreit zwischen Amt und Gemeinde, wie er 
später in der Kirchengeschichte immer wieder ausgebrochen ist, gibt es in dieser 
frühen Phase der Kirche noch nicht. Der Ausdruck diaconia kann bei Paulus Amt und 
Charisma bedeuten. Wenn sich das Charisma nicht auf einzelne Akte bezieht, sondern 
auf Dauer angelegt ist und zum Charisma der Auftrag und die Sendung kommen, 
wird es zum Amt2°. 
Eine andere Situation begegnet uns in der 2. Phase der ntl Kirchen, die vor allem aus 
der Apg und den Pastoralbriefen erkennbar wird. Hier tauchen die später in der 
katholischen Tradition allein verwandten funktionalen Bezeichnungen Episkopen, 
Presbyter und Diakone auf, die bereits im vorchristlichen jüdischen und heidnischen 
Bereich als profane Bezeichnungen verwandt werden. Von Phil 1, 1, wo die Episkopen 
und Diakone in der Briefanschrift erscheinen, soll hier abgesehen werden. 
Es besteht unter den Exegeten weitgehend ein Konsens darüber, daß die Episkopen 
und Diakone einerseits und die Presbyter andererseits von Haus aus zwei unabhängig 

19 Vgl. dazu Finkenzeller, Von der Botschaft Jesu zur Kirche Christi 104 f; Bläser, Amt und 
Eucharistie im Neuen Testament 19 f. 

!O Bläser, a. a. 0. 24-25. 
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voneinander entstandene und zunächst auch existierende Gemeindeverfassungen dar-
stellen. Dabei WIT!  d die Presbyter-Ordnung auf die Jerusalemer Urgemeinde zurück-
geführt, ährend die Episkopen und Diakone den hellenistischen Gemeinden
zugeschrieben werden?l, Apg 20, 28 zeig die Identität des Presbyter- und Episkopen-
amtes. Presbyter und Episkopen sind also Z7WEe] verschiedene Bezeichnungen cdas
eiıne und das gleiche AÄAmt
Das Amt des Bischofs liegt dieser eit noch nicht der Hand e1ınes einzıigen
Mannes. bei Ignatius von Antiochien der monarchische Episkopat eindeutig
ausgebildet ist, wird Vo  - niemandem mehr bestritten. icht wenl]: eologen sehen

der Stellung des errenDruders Jakobus Presbyterkollegium Jerusalem und
der Stellung des Timotheus und Titus den Kirchen von Ephesus und Kreta

biblische Ansätze die spätere Entwicklung des monarchischen Episkopates.
AÄAus diesen Überlegungen ergibt Sl das Amt die Kirche wesentlich
(nach kath. Ausdrucksweise göttlichen Rechtes) ist. Die Frage, inwieweit einzelne
Struk+*uren des Amtes wesentlich die Kirche sind, und welchem Sinn und
Umfang ei1ne irreversible geschichtliche Entwicklung bt, von den eologen
der verschiedenen Konfessionen durchaus verschieden eantwortet*?.

Das Entstehen der Lehre von der apostolischen Nachfolge®
Es gilt heute eler Meinungsverschiedenheiten einzelnen historischen Fragen
als gesichert, ab der Mitte des Ih. eıne klare Sukzessionstheorie ausgebildet
wird Die Großkirche wurde dazu allem durch die Abwehr der CnO0sis gEeEZWUNgEN.

dieser eit, der die unmittelbare Verbindung mit den Aposteln endgültig ab
und zudem die Gnostiker sich ihre Geheimlehren auf eine ückenlose Tradition bis
Zu den Aposteln beriefen, mußte auf ceiten der Großkirche eine explizite Öuccessio-
und Traditio-Lehre entwickelt werden. In diesem Zusammenhang dann die
Successio ganz selbstverständlich die bischöfliche Nachfolge gebunden.
Die Frage, wer als erster Vertreter dieser neuentwickelten Theorie zu gelten at,
dabei verschieden beantwortet. Auch das Dokument der Internationalen Theologen-
kommission hier alle historischen ragen offen, wenn eS5 sagt, Beginn
des Ih. in den Briefen des Ignatius das des In  en Bischofs wirkungsvoll
hervortritt und Laufe clieses Jh die Institution des monarchischen Episkopates ın
der olge des Klemensbriefes ausdrücklich als die J rägerin der anerkannt WIT  d.
Unbegstritten hingegen ist, gerade rTenäaus die Lehre VO] der SUCCESS10O und
traditio apostolica weiterentwickelt und verteidigt hat, und gerade bei ihm dem
Bischofssitz von Rom e1n entscheidendes ewicht zukommt.
Wenn auch kaum mehr e1n Theologe annımmt, dafß den Schriften des enın!
entfaltete Lehre von der apostolischen Nachfolge finden ist, C cind sich doch ebenso
f£act alle Theologen darin einig, daß den Spätschriften des NT, VO allem in den
Pastoralbriefen, unübersehbare Ansätze gegeben SIM}  d, die geradezu ZUT Entfaltung
der spateren Lehre von der apostolischen Nachfolge drängen. Auch auf diesen
Tatbestand weıst das Dokument der Internationalen Theologenkommission hin,

Sagt, daß die den Pastoralbriefen bezeugte ÖOrdination durch Handauflegung
alc ein wichtiger Schritt Aufrechterhaltung der apostolischen Überlieferung und ZUI

Verbürgung der Nachfolge Amt erscheint
15+ icht nötig, hier die Meinungen der eologen einzelnen darzulegen.

Folgende ussagen onnen  .. aber wohl als unbestritten betrachtet werden: ıst die
wichtigste Aufgabe der Apostelschüler Timotheus und Jitus, S1e das anvertraute

Vgl dazu 2 B. ner, Vorfragen ınem ökumenischen Amtsverständnis 3
O&  29 Vgl dazır Finkenzeller, Überlegungen Verständnis der apostolischen Nachfolge 335 f;

Schütte, £, 103 f, 231
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voneinander entstandene und zunächst auch existierende Gemeindeverfassungen dar­
stellen. Dabei wird die Presbyter-Ordnung auf die Jerusalemer Urgemeinde zurück­
geführt, während die Episkopen und Diakone den hellenistischen Gemeinden 
zugeschrieben werden21• Apg 20, 28 zeigt die Identität des Presbyter- und Episkopen­
amtes. Presbyter und Episkopen sind also zwei verschiedene Bezeichnungen für das 
eine und das gleiche Amt. 
Das Amt des Bischofs liegt in dieser Zeit noch nicht in der Hand eines einzigen 
Mannes. Daß bei Ignatius von Antiochien der monarchische Episkopat eindeutig 
ausgebildet ist, wird von niemandem mehr bestritten. Nicht wenige Theologen sehen 
in der Stellung des Herrenbruders J akobus im Presbyterkollegium zu Jerusalem und 
in der Stellung des Timotheus und Titus in den Kirchen von Ephesus und Kreta 
biblische Ansätze für die spätere Entwicklung des monarchischen Episkopates. 
Aus diesen Oberlegungen ergibt sich, daß das Amt für die Kirche wesentlich 
(nadt kath. Ausdrucksweise göttlichen Rechtes) ist. Die Frage, inwieweit einzelne 
Strukturen des Amtes wesentlich für die Kirche sind, und in welchem Sinn und 
Umfang es eine irreversible geschichtliche Entwicklung gibt, wird von den Theologen 
der verschiedenen Konfessionen durchaus verschieden beantwortet22• 

2. Das Entstehen der Lehre von der apostolischen Nachfolge28 

Es gilt heute trotz vieler Meinungsverschiedenheiten in einzelnen historischen Fragen 
als gesichert, daß ab der Mitte des 2. Jh. eine klare Sukzessionstheorie ausgebildet 
wird. Die Großkirche wurde dazu vor allem durch die Abwehr der Gnosis gezwungen. 
In dieser Zeit, in der die unmittelbare Verbindung mit den Aposteln endgültig abriß 
und zudem die Gnostiker sich für ihre Geheimlehren auf eine lückenlose Tradition bis 
zu den Aposteln beriefen, mußte auf seiten der Großkirdte eine explizite Successio­
und Traditio-Lehre entwickelt werden. In diesem Zusammenhang wird dann die 
Successio ganz selbstverständlich an die bischöfliche Nachfolge gebunden. 
Die Frage, wer als erster Vertreter dieser neuentwickelten Theorie zu gelten hat, wird 
dabei verschieden beantwortet. Auch das Dokument der Internationalen Theologen­
kommission läßt hier alle historischen Fragen offen, wenn es sagt, daß zu Beginn 
des 2. Jh. in den Briefen des Ignatius das Bild des einzigen Bischofs wirkungsvoll 
hervortritt und im laufe dieses Jh. die Institution des monarchischen Episkopates in 
der Folge des Klemensbriefes ausdrücklich als die Trägerin der AS anerkannt wird. 
Unbestritten hingegen ist, daß gerade Irenäus die Lehre von der successio und 
traditio apostolica weiterentwickelt und verteidigt hat, und daß gerade bei ihm dem 
Bischofssitz von Rom ein entscheidendes Gewicht zukommt. 
Wenn auch kaum mehr ein Theologe annimmt, daß in den Schriften des NT eine 
entfaltete Lehre von der apostolischen Nadtfolge zu ßnden ist, so sind sich doch ebenso 
fast alle Theologen darin einig, daß in den Spätschriften des NT, vor allem in den 
Pastoralbriefen, unübersehbare Ansätze gegeben sind, die geradezu zur Entfaltung 
der späteren Lehre von der apostolischen Nachfolge drängen. Auch auf diesen 
Tatbestand weist das Dokument der Internationalen Theologenkommission hin, wenn 
es sagt, daß die in den Pastoralbriefen bezeugte Ordination durch Handauflegung 
als ein wichtiger Schritt zur Aufrechterhaltung der apostolischen Oberlieferung und zur 
Verbürgung der Nachfolge im Amt erscheint (118). 
Es ist nicht nötig, hier die Meinungen der Theologen im einzelnen darzulegen. 
Folgende Aussagen können aber wohl als unbestritten betrachtet werden: Es ist die 
wichtigste Aufgabe der Apostelschüler Timotheus und Titus, daß sie das anvertraute 

21 A. a. 0. 26. 
12 Vgl. dazu z.B. K. Rahner, Vorfragen zu einem ökumenischen Amtsverständnis 32 f. 
23 Vgl. dazu Finkenzeller, Oberlegungen zum Verständnis der apostolischen Nachfolge 335 f; 

Schütte, a. a. 0. 71 f, 103 f, 231 f. 
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Gut behüten und bewahren (vgl Tim 6, 20; 2 Tim L, 12, 14) Sie mussen  a die wahre
Lehr:  m+ ce1 gelegen oder ungelegen. Sie mussen  .. drangvollen Zeiten das
schwere Amt des Verkünders durchhalten (vgl. 2 lim 4, Den gleichen Dienst
Wort mussen  ae die S Timotheus und itus Auftrag des Apostels eingesetzten
örtlichen Amtsträger übernehmen. Vom Episkopen wird verlangt, Lehren
gewan: ıst (vgl 1im 3, 2). Die Presbyter mMUSSsSen sich das zuverlässige Wort
halten, der Lehre entsprechend, damit G1e imstande sind, in der gesunden Lehre
ermahnen und die Widersacher widerlegen (vgl Tit 1,

Blickpunkt dieser Überlegungen steht ohne rage die Kontinuität der apostolischen
Überlieferung. Dabei spielt wiederum die andauflegung eine wichtige olle. Um der
unverfälschten Bewahrung willen empfängt der damit Betrauende Hand-
egung cdas Charisma Gottes, die Ordination, die von Paulus e’  ber Timotheus bis

den weiteren Dienstträgern reicht. 1e Kontinuität, die sich csolcher OÖrdination
durch Ordinierte anzeigt, ist S den Pastoralbriefen noch nicht dezidiert als
Amtssukzession späateren t+echnischen S5inne entfaltet, aber doch 1n dieser Weise
vorhanden. geht Zusammenhang der Ordination wesentlich die unverfälschte
Weitergabe des apostolischen Wortes“i,

Schütte®S faß@t clie einung führender CVallg. eologen der Gegenwart folgender-
maßen „In den Pastoralbriefen als Dokumenten des frühchristlichen
Kampfes die (3nosis geht ul die Kontinuität der Paratheke, darum,

die maßgebliche Hinterlassenschaft des Apostels Paulus -  ;n bewahrt und reıin
überliefert wird. Um dieser Kontinuität der apostolischen Paratheke willen gibt

die Kontinuität VO  - Personen, cdie Von Apostel her durch Ordination Charisma
und Legitimierung empfangen. Die csichtbarer Kontinuität der ÖOrdinations-
sukzession stehenden Amtsträger repräsentieren die SUCCeSSI10 der apostolischen
Hinterlassenschaft und haben uftrag und Vollmacht, 661e zu bewahren, Ss1e gel-
ten! Zl machen und über ihre Reinheit ZU wachen. Die Pastoralbriefe enthalten
noch kein erklärtes Sukzessionsprinzip, das heißt die Sukzession ist noch nicht definiert,
edoch den TUN!  gen atsächlich vorhanden.“

Die apostolische Nachfolge der Sanzen Kirche?®®
‚Owohl Von Exegeten wıe von Historikern und Systematikern kath und EVanß. Zunge
wird heute mıit Nachdruck der Gedanke hervorgehoben, daß die HAallZe Kirche mit al
ihren Gliedern und Strukturen der apostolischen Nachfolge steht und daß die
Nachfolge Amt sinnvollerweise diesen größeren und tieferen Zusammenhang
eingeordnet werden muß Dieser Gedanke taucht dann gerade den verschiedenen
ökumenischen Gesprächen zwischen den istlichen Konfessionen Ööfter auf.

Brox, Pastoralbriefe 7/2; Regensburg 182, 240 (zitiert nach Schütte,
25

Vgl. eser Frage U, Beinert, Das Volk Gottes als Sakrament des Heiles,
Mysterium IV, sıede. 287—309, bes. 296 £f; Bläser, Zur Diskussion
un die Bedeutung des Amtes den Vollzug der Eucharistie, ın Catholica D (1972)
86—107: Congar, Die Wesenseigenschaften der e, *-  - Mysterium salutis IV, L,
357—599, bes. 560 f; Finkenzeller, Überlegungen 115n Verständnis der apostolischen
Nachfolge < f; Kasper, Zur rage der Anerkennung der AÄAmter 1n den utherischen
Kirchen, 151 1971) 97— 190 ; Küng, Strukturen der 1T (Freiburg C f:
Ders., Die G (Freiburg 419 f; Ders., Christsein München t; Pesch,
Kirchlicher Dienst und Neues Testament, ..  e y Z.um Thema Pr:  jestertum (Stuttgart

Villain, ] eine apostolische olge außerhalb der Kette der Handauflegungen
möglich?, in: OnC (1968) 275—284: emmers, Apostolische Sukzession der Aanzen
Kirche, ONC (1968) 251—258: Schlink, Die apostolische Sukzession und die
Gemeinschaft der Amter, Reform und Anerkennung kirchlicher AÄmter (München
123—162, bes. f; Schütte, Amt, Ordination und Sukzession (Düsseldorf 231,
386, 3' 40  J4
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Gut behüten und bewahren (vgl. 1 Tim 6, 20; 2 Tim 1, 12, 14). Sie müssen die wahre 
Lehre vertreten, sei es gelegen oder ungelegen. Sie müssen in drangvollen Zeiten das 
schwere Amt des Verkünders durchhalten (vgl. 2 Tim 4, 1 f). Den gleichen Dienst am 
Wort müssen die von Timotheus und Titus im Auftrag des Apostels eingesetzten 
örtlichen Amtsträger übernehmen. Vom Episkopen wird verlangt, daß er im Lehren 
gewandt ist (vgl. 1 Tim 3, 2}. Die Presbyter müssen sich an das zuverlässige Wort 
halten, der Lehre entsprechend, damit sie imstande sind, in der gesunden Lehre zu 
ermahnen und die Widersacher zu widerlegen (vgl. Tit 1, 9). 
Im Blickpunkt dieser Oberlegungen steht ohne Frage die Kontinuität der apostolischen 
Oberlieferung. Dabei spielt wiederum die Handauflegung eine wichtige Rolle. Um der 
unverfälschten Bewahrung willen empfängt der damit zu Betrauende durch Hand­
auflegung das Charisma Gottes, die Ordination, die von Paulus über Timotheus bis 
zu den weiteren Dienstträgern reicht. Die Kontinuität, die sich in solcher Ordination 
durch Ordinierte anzeigt, ist zwar in den Pastoralbriefen noch nicht dezidiert als 
Amtssukzession im späteren technischen Sinne entfaltet, aber doch in dieser Weise 
vorhanden. Es geht im Zusammenhang der Ordination wesentlich um die unverfälschte 
Weitergabe des apostolischen Wortes24• 

H. Schütte25 faßt die Meinung führender evang. Theologen der Gegenwart folgender­
maßen zusammen: ,,In den Pastoralbriefen - als Dokumenten des frühchristlichen 
Kampfes gegen die Gnosis - geht es um die Kontinuität der Paratheke, d. h. darum, 
daß die maßgebliche Hinterlassenschaft des Apostels Paulus echt bewahrt und rein 
überliefert wird. Um dieser Kontinuität der apostolischen Paratheke willen gibt 
es die Kontinuität von Personen, die vom Apostel her durch Ordination Charisma 
und Legitimierung empfangen. Die in sichtbarer Kontinuität - der Ordinations­
sukzession - stehenden Amtsträger repräsentieren die successio der apostolischen 
Hinterlassenschaft und haben Auftrag und Vollmacht, sie zu bewahren, sie gel„ 
tend zu machen und über ihre Reinheit zu wachen. Die Pastoralbriefe enthalten 
noch kein erklärtes Sukzessionsprinzip, das heißt die Sukzession ist noch nicht definiert, 
jedoch in den Grundzügen tatsächlich vorhanden." 

3. Die apostolische Nachfolge der ganzen Kirche26 

Sowohl von Exegeten wie von Historikern und Systematikern kath. und evang. Zunge 
wird heute mit Nachdruck der Gedanke hervorgehoben, daß die ganze Kirche mit all 
ihren Gliedern und Strukturen in der apostolischen Nachfolge steht und daß die 
Nachfolge im Amt sinnvollerweise in diesen größeren und tieferen Zusammenhang 
eingeordnet werden muß. Dieser Gedanke taucht dann gerade in den verschiedenen 
ökumenischen Gesprächen zwischen den christlichen Konfessionen öfter auf. 

24 Vgl. N. Brox, Pastoralbriefe (RNT 7/2; Regensburg 1969), 182, 240 (zitiert nach Schütte, 
a. a. 0. 232-233). 

25 A. a. 0. 76. 
!G Vgl. zu dieser Frage u. a.: W. Beinert, Das neue Volk Gottes als Sakrament des Heiles, in: 

Mysterium salutis IV, 1 (Einsiedeln 1972) 287-309, bes. 296 f; P. Bläser, Zur Diskussion 
um die Bedeutung des Amtes für den Vollzug der Eucharistie, in: Catholica 26 (1972) 
86-107; Y. Congar, Die Wesenseigenschaften der Kirche, in: Mysterium salutis IV, 1, 
357-599, bes. 560 f; ]. Finkenzeller, Oberlegungen zum Verständnis der apostolischen 
Nachfolge 343 f; W. Kasper, Zur Frage der Anerkennung der Ämter in den lutherischen 
Kirchen, in: ThQ 151 (1971) 97-190; H. Küng, Strukturen der Kirche (Freiburg 1962) 168 f; 
Ders., Die Kirche (Freiburg 1967) 419 f; Ders., Christsein (München 1974) 481 f; W. Pesc:h, 
Kirchlicher Dienst und Neues Testament, in: Zum Thema Priestertum (Stuttgart 1970) 
9-23; M. Villain, Ist eine apostolische Nachfolge außerhalb der Kette der Handauflegungen 
möglich?, in: Conc 4 (1968) 275-284; ]. Remmers, Apostolische Sukzession der ganzen 
Kirche, in: Conc 4 (1968) 251-258; E. Sehlink, Die apostolische Sukzession und die 
Gemeinschaft der Ämter, in: Reform und Anerkennung kirchlicher Ämter (München 1973) 
123-162, bes. 147 f; H. Schütte, Amt, Ordination und Sukzession (Düsseldorf 1974) 231, 
386,397,404. 
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einzelnen WIT  wr untfer anderem auf olgende Gesichtspunkte hingewiesen Die HanlZle
Kirche 1st apostolisch weil den VvVon den Aposteln gegründeten Gemeinden
besteht, 111 enen etaufte leben, die sich dem Evangelium Jesu verpflichten und
die bereit sind sich jeder We  15@€e diese einzusetzen Alle Christen sind

ihrer Stelle Nachfolger der Apostel®? Die Kirche versteht das „Credo ecclesiam
apostolic des Glaubensbekenntnisses dem S  1nn, aß sich PI1I
Eigenschaft handelt, die der Banzen Kirche zukommt Die BanZe Kirche ISt apostolisch
insofern der Sukzession des apOostolischen Glaubens steh:
Die Sukzession der Amtsnachfolge muß innerhalb der SUCCEeSSI0 Gdei der Gesamtkirche
verstanden werden. Sije ıst eın wichtiges Zeichen, aber nicht die Sache selbst,
die 05 geht Die ung des Apostolischen von der SaNZEN Kirche ZUu

eder ederung und Differenzierung des Ganzen, ohne ese Differenzierung
geleugnet oder rage gestellt Sie 1st Gegenteil die )adel3y  © Konsequenz
der Gestalt der che‘
Da nach dem Zeugnis des Amt und Charisma für die Kirche wesentlich sind

sinngemäß neben dem Amt auch die Charismen die apostolische Nachfolge
einbezogen werden Das gilt allem die eben dem Apostolat bedeutsamsten
Charismen der Propheten und der
AÄAus den für das ökumenische Gespräch bedeutsamen Diskussionen —;

IM! Hinweise gemacht Das 1 Auftrage der Kommission Glauben und en-
verfassung des ökumenischen Rates der Kirchen il! September 1972 111  v arsceille
erarbeitete Dokument „Das ordinierte Amt Öökumenischer Perspektive stellt unter
anderem fest „Unter den Kennzeichen des Amtes IIC die Apostolizität nen
zentralen Platz iM Die Apostolizität 157 darin verwurzelt, laß Gott Sohn 1  S
die Welt gesandt hat Christus ist der wahre Apostel urch ihn 157 Cie Welt In dem
Vater versöhnt 1e Sanze Kirche das Volk Gottes, der Leib Christi ist berufen
und gesandt diesem Dienst der Versöhnung teilzunehmen der Kraft des
Heiligen Geistes Die BanzZe Kirche besitzt somıt die apostolische Sendung und das
apostolische Amt L antizipierendes Zeichen des kommenden Gottesreiches se1in
Diese grundlegende Apostolizität wird erhalten durch die Ireue Christi und das
Handeln des Heiligen Geistes 1 der Kirche Es gibt daher £111t apostolische Sukzession
der Banzı Kirche Die apostolische Sukzession der gesamten Kirche e1IN
Ausdruck der Dauer und daher auch Kontinuität VO Christi eIgeENCT Sendung, der
die Kirche teilhat Bei der Verwirklichung dieser Teilhabe und Sukzession, an die
gebunden 157 spielt das Ordinierte Amt mıt Schrift, Glaubensbekenntnis
und GCakramenten e wichtige Rolle Das ordinierte Amt 157 1T nNnstrument ZU

Bewahrung und Aktualisierung der Apostolizität der Kirche‘‘31
In dem Bericht der evangelisch-lutherisch/römisch-katholischen Studienkommission
„Das Evangelium und die Kirche dem 19'  N wirdcl anderem ausgeführt
„Die gesamte Kirche ct+eht alc ecclesia apostolica der apostolischen Sukzession
Innerhalb dieser 151 die Sukzession speziellen Sinn die Sukzession der ununter-
brochenen Kette der Amtsübertragung sehen“3?
In diesem Sinne sagt das von der Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Universitäts-
institute herausgegebene Dokument „Retorm Anerkennung kirchlicher Ämter”

Pesch Kirchlicher henst und Neues Testament
Kasper, Zur rage der Anerkennung der Amter den utherischen Kirchen 104

SM  S Beinert, Das Neue Volk Gottes als Gakrament des Heiles
S0 Vgl dazu VOT em Küng, Die Kirche 509 £ Ders., ristsein 482; Dulles, Die

Sukzession der Propheten der Kirche, Conc (1968) 259—263; 3an Ruler, Gibt S
eine Sukzession der Lehrer?, en! 263—268.
Vgl. Okumenische Rundschau 22 (1973) 237—239; tte, z 390 f, 397

n Vegl. Um Amt und Herrenm 44.,
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Im einzelnen wird unter anderem auf folgende Gesichtspunkte hingewiesen: Die ganze 
Kirche ist apostolisch, weil sie aus den von den Aposteln gegründeten Gemeinden 
besteht, in denen Getaufte leben, die sich ganz dem Evangelium Jesu verpflichten und 
die bereit sind, sich in jeder Weise für diese Botschaft einzusetzen. Alle Christen sind 
an ihrer Stelle Nachfolger der Apostel27• Die Kirche versteht das „Credo ecclesiam 
apostolicam" des Glaubensbekenntnisses in dem Sinn, daß es sich primär um eine 
Eigenschaft handelt, die der ganzen Kirche zukommt. Die ganze Kirche ist apostolisch, 
insofern sie in der Sukzession des apostolischen Glaubens steht28• 

Die Sukzession der Amtsnachfolge muß innerhalb der successio fidei der Gesamtkirche 
verstanden werden. Sie ist dafür ein wichtiges Zeichen, aber nicht die Sache selbst, um 
die es geht. Die Bestimmung des Apostolischen gilt von der ganzen Kirche vorweg zu. 
jeder Gliederung und Differenzierung des Ganzen, ohne daß diese Differenzierung 
geleugnet oder in Frage gestellt wird. Sie ist im Gegenteil die innere Konsequenz 
der Gestalt der Kirche29• 

Da nach dem Zeugnis des NT Amt und Charisma für die Kirche wesentlich sind, 
müssen sinngemäß neben dem Amt auch die Charismen in die apostolische Nachfolge 
einbezogen werden. Das gilt vor allem für die neben dem Apostolat bedeutsamsten 
Charismen der Propheten und der Lehrer0• 

Aus den für das ökumenische Gespräch bedeutsamen Diskussionen seien wenigstens 
einige Hinweise gemacht: Das im Auftrage der Kommission für Glauben und Kirchen­
verfassung des ökumenischen Rates der Kirchen im September 1972 in Marseille 
erarbeitete Dokument „Das ordinierte Amt in ökumenischer Perspektive" stellt unter 
anderem fest: ,,Unter den Kennzeichen des Amtes nimmt die Apostolizität einen 
zentralen Platz ein. Die Apostolizität ist darin verwurzelt, daß Gott seinen Sohn in 
die Welt gesandt hat. Christus ist der wahre Apostel. Durch ihn ist die Welt mit dem 
Vater versöhnt. Die ganze Kirche - das Volk Gottes, der Leib Christi - ist berufen 
und gesandt, an diesem Dienst der Versöhnung teilzunehmen in der Kraft des 
Heiligen Geistes. Die ganze Kirche besitzt somit die apostolische Sendung und das 
apostolische Amt, ein antizipierendes Zeichen des kommenden Gottesreiches zu sein. 
Diese grundlegende Apostolizität wird erhalten durch die Treue Christi und das 
Handeln des Heiligen Geistes in der Kirche. Es gibt daher eine apostolische Sukzession 
der ganzen Kirche . . . Die apostolische Sukzession der gesamten Kirche ist ein 
Ausdruck der Dauer und daher auch Kontinuität von Christi eigener Sendung, an der 
die Kirche teilhat. Bei der Verwirklichung dieser Teilhabe und Sukzession, an die es 
gebunden ist, spielt das ordinierte Amt zusammen mit Schrift, Glaubensbekenntnis 
und Sakramenten eine wichtige Rolle . . . Das ordinierte Amt ist ein Instrument zur 
Bewahrung und Aktualisierung der Apostolizität der Kirche"31• 

In dem Bericht der evangelisch-lutherisch/römisch-katholischen Studienkommission 
,,Das Evangelium und die Kirche" aus dem Jahr 1971 wird unter anderem ausgeführt: 
,,Die gesamte Kirche steht als ecclesia apostolica in der apostolischen Sukzession. 
Innerhalb dieser ist die Sukzession im speziellen Sinn: die Sukzession der ununter­
brochenen Kette der Amtsübertragung zu sehen"32• 

In diesem Sinne sagt das von der Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Universitäts­
institute herausgegebene Dokument „Reform und Anerkennung kirchlicher Ämter": 

27 W. Pesch, Kirdtlidter Dienst und Neues Testament 14. 
28 W. Kasper, Zur Frage der Anerkennung der Ämter in den lutherischen Kirchen 104. 
29 W. Beinert, Das Neue Volk Gottes als Sakrament des Heiles 298. 
ao Vgl. dazu vor allem H. Küng, Die Kirdte 509 f; Ders., Christsein 482; A. Dulles, Die 

Sukzession der Propheten in der Kirche, in: Conc 4 (1968} 259-263; A. van Ruler, Gibt es 
eine Sukzession der Lehrer?, ebenda 263-268. 

81 Vgl. ökumenische Rundschau 22 (1973) 237-239; Schütte, a. a. 0. 39() f, 397. 
a2 Vgl. Um Amt und Herrenmahl 44. 
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„Das der apostolischen Nachfolge gilt nich  Pn S den Leitern, sondern der
Kirche als und damiüit jedem einzelnen lied für den Dienst, den P durch die
abe des Geistes gestellt ist. Die apostolische Nachfolge der gHaNz! Kirche
konkretisiert sich besonderer Weise dort, die apostolische Überlieferung bewahrt
und der apostolische Dienst fortgesetzt wird‘33. Von der Abfolge der bischöflichen
Handauflegung wird dann gesagt, 61e nich:  . die ausschließliche Bedingung die
Anerkennung der ist, die olge der Handauflegungen wohl aber eine

die Bewahrung der apostolischen Überlieferung und Zeichen der Einheit und
Kontinuität ernst nehmen ist.
In verschiedenen Publikationen werden noch entscheidende Gesichtspunkte der der
ganzen Kirche einzelnen hervorgehoben
a) Die apostolische Nachfolge als Christusnachfolge

die apostolische Nachfolge 11U] als Christusnachfolge verstanden werden
ıst eigentlich selbstverständlich. Doch verdient Beachtung, dafß dieser Gesichtspunkt

dem evang.-kath. Gespräch der „Gruppe vVon Dombes”‘, die ın den etzten Jahren
verschiedenen Sitzungen zusammengetreten ist, einem Teilkonsens ber das Amt

besonders betont wird34.
Die Kirche als Leib S{l ist ihrem eigentlichen Sein apostolisch, da Christus der
Gesandte 61@e seinerseits der raft des Geistes 1n die Welt csendet. Innerhalb
der der ganzen Kirche, die von der reue zu Verheißung, alle Tage bei den
Se  ınen ZU bleiben, gegründet ist, spielt das Herrn eingesetzte Amt eine wichtige
Rolle. Wesentlich die apostolische Nachfolge der ganzen Kirche und insbesondere
des A mtes ıst die Treue der Verkündigung der apostolischen Lehre und die Teich-
förmigkeit des Lebens miıt dem Evangelium und den Erfordernissen der Sendung.
Jesus Christus selbst, der seiner Kirche geheimnisvoll gegenwartig ist, fordert S1e
durch seın Wort seinen Geist unaufhörlich heraus, damit 61e sich prüfe und ihrer
Berufung und Sendung treu bleibe. Christus „nachzufolgen“” und gleichförmig
zZzu werden, gehört ebenfalls wesentlich ZUTr apostolischen „Sukzession“®, Gerade weil
das kirchliche Amt wesentlich ZUT gehört, Ordert Sein! verschiedenen
institutionellen Modalitäten eiNe S{Eeis erneuertfe Treue gegenüber dem Beispiel Christi,
wıe aUS verschiedenen Schriftstellen csichtbar wird 1n aber . Mitte WIe der
Dienende 22, 27); denn eın eispie habe ich euch gegeben, d  amit, SO WIe ich euch
tat, auch ihr tut (Jo 13, 15); wen  n mMIr dient, der olge mıir, und ich bin,
auch meın Diener sSeın (Jo 12, 26)

Die apostolische Nachfolge alc abe und Aufgabe®®*
Die Apostolizität der Kirche ist abe und Aufgabe zugleich. Gie ist der Kirche
grundsätzlich geschenkt und mu Leben der Kirche verwirklicht werden.
Weil die apostolische Nachfolge der immer wieder. Jebendigen Konfrontation
der Kirche und ihrer Glieder mit dem apostolischen Zeugnis steht, weil 612e Nach-
folge Glauben, Bekennen und XD  henen ist, muß G61€e realisiert werden.
Die Apostolizität ıst sowenig VWIEe die Einheit, Heiligkeit und Katholizität eın statisches
Attribut der Kirche, 61e ıst vielmehr e1ne geschichtliche Dimension, die sich immer Neu

Leben der irche ereignen muß

18.
54 Vgl dazu Um Amt und Herrenmahıl, Dokumente evangelis  römisch-katholischen

Gespräch, hg. V, Gassmann 1 117—118 Cikumenischer OoNnsens
über Eucharistie und Zu den Studienergebnissen der Gruppe VO:  »3 Dombes, Her-
Korr 27 (1973) 33—39, bes. 36
Um Amt und Herrenmahl 117,
Vgl Küng, Die Kirche 422 f; Ders., esen ‚Un Wesen der apostolischen Sukzession,
Conc 4 (1968)
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„Das Gebot der apostolischen Nachfolge gilt nicht nur den Leitern, sondern der 
Kirche als ganzer und damit jedem einzelnen Glied für den Dienst, in den es durch die 
Gabe des Geistes gestellt ist. Die apostolische Nachfolge der ganzen Kirche 
konkretisiert sich in besonderer Weise dort, wo die apostolische Oberlieferung bewahrt 
und der apostolische Dienst fortgesetzt wird"33• Von der Abfolge der bischöflichen 
Handauflegung wird dann gesagt, daß sie nicht die ausschließliche Bedingung für die 
Anerkennung der AS ist, daß die Folge der Handauflegungen wohl aber eine Hilfe 
für die Bewahrung der apostolischen Oberlieferung und als Zeichen der Einheit und 
Kontinuität ernst zu nehmen ist. 

In verschiedenen Publikationen werden noch entscheidende Gesichtspunkte der AS der 
ganzen Kirche im einzelnen hervorgehoben: 

a) Die apostolische Nachfolge als Christusnachfolge 
Daß die apostolische Nachfolge nur als Christusnachfolge verstanden werden kann, 
ist eigentlich selbstverständlich. Doch verdient es Beachtung, daß dieser Gesichtspunkt 
in dem evang.-kath. Gespräch der „Gruppe von Dombes", die in den letzten Jahren 
zu verschiedenen Sitzungen zusammengetreten ist, in einem Teilkonsens über das Amt 
besonders betont wird34• 

Die Kirche als Leib Christi ist in ihrem eigentlichen Sein apostolisch, da Christus der 
Gesandte sie seinerseits in der Kraft des HI. Geistes in die Welt sendet. Innerhalb 
der AS der ganzen Kirche, die von der Treue zu seiner Verheißung, alle Tage bei den 
Seinen zu bleiben, gegründet ist, spielt das im Herrn eingesetzte Amt eine wichtige 
Rolle. Wesentlich für die apostolische Nachfolge der ganzen Kirche und insbesondere 
des Amtes ist die Treue der Verkündigung der apostolischen Lehre und die Gleich­
förmigkeit des Lebens mit dem Evangelium und den Erfordernissen der Sendung. 
Jesus Christus selbst, der in seiner Kirche geheimnisvoll gegenwärtig ist, fordert sie 
durch sein Wort und seinen Geist unaufhörlich heraus, damit sie sich prüfe und ihrer 
Berufung und Sendung treu bleibe. Christus „nachzufolgen" und ihm gleichförmig 
zu werden, gehört ebenfalls wesentlich zur apostolischen „Sukzession"35• Gerade weil 
das kirchliche Amt wesentlich zur AS gehört, fordert es in seinen verschiedenen 
institutionellen Modalitäten eine stets erneuerte Treue gegenüber dem Beispiel Christi, 
wie aus verschiedenen Schriftstellen sichtbar wird: Ich bin aber in eurer Mitte wie der 
Dienende (Lk 22, 27); denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit, so wie ich euch 
tat, auch ihr tut (Jo 13, 15); wenn einer mir dient, der folge mir, und wo ich bin, wird 
auch mein Diener sein (Jo 12, 26). 

b) Die apostolische Nachfolge als Gabe und Aufgabe38 

Die Apostolizität der Kirche ist Gabe und Aufgabe zugleich. Sie ist der Kirche 
grundsätzlich geschenkt und muß im Leben der Kirche stets neu verwirklicht werden. 
Weil die apostolische Nachfolge in der immer wieder neuen lebendigen Konfrontation 
der Kirche und all ihrer Glieder mit dem apostolischen Zeugnis steht, weil sie Nach­
folge im Glauben, Bekennen und Dienen ist, muß sie stets neu realisiert werden. 
Die Apostolizität ist sowenig wie die Einheit, Heiligkeit und Katholizität ein statisches 
Attribut der Kirche, sie ist vielmehr eine geschichtliche Dimension, die sich immer neu 
im Leben der Kirche ereignen muß. 

33 S.18. 
a, Vgl. dazu: Um Amt und Herrenmahl, Dokumente zum evangelisd,/römisch-katholischen 

Gespräch, hg. v. G. Gassmann u. a. (Frankfurt/M. 1974), 117-118; Ökumenischer Konsens 
über Eucharistie und Amt. Zu den Studienergebnissen der Gruppe von Dombes, in: Her­
Korr 27 (1973) 33-39, bes. 36 f. 

as Um Amt und Herrenmahl 117. 
18 Vgl. H. Küng, Die Kirche 422 f; Ders., Thesen zum Wesen der apostolischen Sukzession, in: 

Conc 4 (1968) 248-251. 
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C) Apostolische Nachtolge als Nachfolge der apostolischen und Verkündigung®?
A die untrennbar mıit der apostolischen YTradition zusammenhängt und eine
Lehre ber die apostolische Nachfolge der wehr des Gnostizismus überhaupt LUr

der apostolischen Überlieferung willen entstanden ist, konnte bereits gezeigt
werden. der Tat galten die Bischöfe die Jräger der ceit alters ımmer als die
Garanten der apostolischen und Überlieferung. Jedoch ist gerade dieser
Gesichtspunkt, die apostolische Nachfolge wesentlich Nachfolge der aposto-
lischen Lehre bedeutet, besonders nachhaltig der Theologie der Kirchen der
Reformationszeit betont worden, wıe gerade auch den verschiedenen Sökumenischen
Gesprächen Zeit sichtbar wird
Gerade die Lutheraner verstehen Anschl N ihre Bekenntnisschriften die
entscheidend als Übereinstimmung der apostolischen Lehre und Verkündigung. Das

der Amtssukzession allein ist keine Garantie d daß jemand die rechte
Lehre vertritt. Die Kirchengeschichte zeigt, selbst Bischöfe Anhänger vVon
Irrlehren und SONnst falsche Auffassungen vertreten haben®8. Die Sinne
einer ette Handauflegungen ist lediglich ein Zeichen für den wahren aposto-
lischen Glauben, das sSe1ne Kraft verliert, S der betreffende ÄAmtsträger dem
apostolischen Glauben herausfällt3?.
Das eingangs erläuterte Dokument der Internationalen Theologenkommission iber
den apostolischen Charakter der Kirche und die betont gerade auch diesen
Gesil  tspunkt, VEeNn P nicht ILUF darauf hinweist, daß der ÄAmtsträger durch die
Weihe die apostolische Nachfolge eintritt, sondern auch betont, die ÖOrdination
ım Glauben der Kirche gespendet und empfangen werden muß

Die apostolische Nachfolge als Amtsnachfolge*®
Daß die alc Nachfolge kirchlichen Amt verstanden werden muß, ıst Laufe
der Geschichte ımmer  g als cselbstverständlich erachtet worden und wird auch ın der
zeitgenössischen Theologie vVon niemandem bestritten. Dennoch bestehen ber das
nähere Verständnis der apostolischen olge als Amtsnachftolge gerade der
kath Theologie einige entscheidende Kontroversen, die sich zu beachtlichen
Teil den ökumenischen Gesprächen mıiıt den Theologen anderer christlicher
Konfessionen ergeben haben. geht konkret E cdie Frage, ob die Amtsnachfolge
grundsätzlich eine bischöfliche Nachfolge seın muß, oder ob auch ein! presbyterale
Nachfolge hinreichend eTachtet werden
Es besteht kein Zweifel darüber, das Dokument der Internationalen Theologen-
Oommission die traditionelle Lehre der kath Theologie zusammenfaßt, v _ die

57 Vgl dazu tte, d 170 f, 364 f: Fries, Reform und Anerkennung kirchlicher
Amter. Ein Wort Memorandum der Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Universitäts-
nstitute, tholica (1973) 198  $ f; Um Amt und Herrenmahl 93 f: Pfnür, Das
Problem des AÄAmtes heuti Ilutherisch/katholischer egegnung, D  00 Catholica (1974)
111—134; Pannenberg, kumenische inigung über die gegenseitige Anerkennung der
kirchlichen AÄAmter? Zu den Intentionen des Memorandums der Sökumenischen Universitäts-
ns  e, ebenda 140-—156.
Schütte, 171. Fries, — 199

40 Vgl dazu P, Bläser, Zur Diskussion E die Bedeutung des Amtes für den Vollzug
der Eucharistie, Catholica (1972) 86—107 Küng, Strukturen der Kirche 171, 175:;:
Ders., Die irche 408 t; Fahrnberger, Amt und Eucharistie auf dem Konzil VvVon rient,
in: Amt und Eucharistie (Paderborn Finkenzeller, Überlegungen ZUMM
Verständnis der apostolischen Nachfolge 347 t: T1€eS, eiorm un AÄAner eNNUN_N: rch-
er Amter. Wort ZUHL Memorandum der Arbeitsgemeinschaft Skumenischer Univer-
sitaätsinstitute, Catholica 2 (1973) 188—208  f asper, Zur rage der Anerkennung
der AÄAmter in den utherischen 151 (1971) 97—109  r Rahner, Vorfragen

einem ökumenischen Amtsverständnis, Freiburg 1974  J E. Schlink, Die apostolische
Sukzession und die Ge:  aft der Amter, ..  - Reform und Anerkennung kirchlicher
Amter,
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c) Apostolische Nachfolge als Nachfolge in der apostolischen Lehre und Verkündigung87 

Daß die AS untrennbar mit der apostolischen Tradition zusammenhängt und eine 
Lehre über die apostolische Nachfolge in der Abwehr des Gnostizismus überhaupt nur 
um der apostolischen Oberlieferung willen entstanden ist, konnte bereits gezeigt 
werden. In der Tat galten die Bischöfe als die Träger der AS seit alters immer als die 
Garanten der apostolischen Lehre und Oberlieferung. Jedoch ist gerade dieser 
Gesichtspunkt, daß die apostolische Nachfolge wesentlich Nachfolge in der aposto­
lischen Lehre bedeutet, besonders nachhaltig in der Theologie der Kirchen aus der 
Reformationszeit betont worden, wie gerade auch aus den verschiedenen ökumenischen 
Gesprächen unserer Zeit sichtbar wird. 
Gerade die Lutheraner verstehen im Anschluß an ihre Bekenntnisschriften die AS 
entscheidend als Obereinstimmung in der apostolischen Lehre und Verkündigung. Das 
Stehen in der Amtssukzession allein ist keine Garantie dafür, daß jemand die rechte 
Lehre vertritt. Die Kirchengeschichte zeigt, daß selbst Bischöfe Anhänger von 
Irrlehren waren und sonst falsche Auffassungen vertreten haben88• Die AS im Sinne 
einer Kette von Handauflegungen ist lediglich ein Zeichen für den wahren aposto­
lischen Glauben, das seine Kraft verliert, wenn der betreffende Amtsträger aus dem 
apostolischen Glauben herausfällt39• 

Das eingangs erläuterte Dokument der Internationalen Theologenkommission über 
den apostolischen Charakter der Kirche und die AS betont gerade auch diesen 
Gesichtspunkt, wenn es nicht nur darauf hinweist, daß der Amtsträger durch die 
Weihe in die apostolische Nachfolge eintritt, sondern auch betont, daß die Ordination 
im Glauben der Kirche gespendet und empfangen werden muß. 

4. Die apostolische Nachfolge als Amtsnachfolge40 

Daß die AS als Nachfolge im kirchlichen Amt verstanden werden muß, ist im laufe 
der Geschichte immer als selbstverständlich erachtet worden und wird auch in der 
zeitgenössischen Theologie von niemandem bestritten. Dennoch bestehen über das 
nähere Verständnis der apostolischen Nachfolge als Amtsnachfolge gerade in der 
kath. Theologie einige entscheidende Kontroversen, die sich zu einem beachtlichen 
Teil aus den ökumenischen Gesprächen mit den Theologen anderer christlicher 
Konfessionen ergeben haben. Es geht konkret um die Frage, ob die Amtsnachfolge 
grundsätzlich eine bischöflidte Nachfolge sein muß, oder ob auch eine presbyterale 
Nachfolge als hinreichend eradttet werden kann. 
Es besteht kein Zweifel darüber, daß das Dokument der Internationalen Theologen­
kommission die traditionelle Lehre der kath. Theologie zusammenfaßt, wenn es die 

37 Vgl. dazu: H. Schatte, a. a. 0. 170 f, 364 f; H. Fries, Reform und Anerkennung kirchlicher 
Ämter. Ein Wort zum Memorandum der Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Universitäts­
institute, in: Catholica 27 (1973) 198 f; Um Amt und Herrenmahl 93 f; V. Pfnür, Das 
Problem des Amtes in heu~ger lutherisch/katholischer Begegnung, in: Catholica 28 (1974) 
111-134; W. Pannenberg, Okumenische Einigung über die gegenseitige Anerkennung der 
kirchlichen Ämter? Zu den Intentionen des Memorandums der ökumenischen Universitäts­
institute, ebenda 140-156. 

38 Schütte, a. a. O. 171. 39 Fries. a. a. 0. 199. 
40 Vgl. dazu u. a.: P. Bläser, Zur Diskussion um die Bedeutung des Amtes für den Vollzug 

der Eucharistie, in: Catholica 26 (1972) 86-107; H. Küng, Strukturen der Kirche 171, 175; 
Ders., Die Kirche 408 f; G. Fahrnberger, Amt und Eucharistie auf dem Konzil von Trient, 
in: Amt und Eucharistie (Paderborn 1973) 174-207; ]. Finkenzeller, Überlegungen zum 
Verständnis der apostolischen Nachfolge 347 f; H. Fries, Reform und Anerkennung kirch­
licher Ämter. Ein Wort zum Memorandum der Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Univer­
sitätsinstitute, in: Catholica 27 (1973) 188-208; W. Kasper, Zur Frage der Anerkennung 
der Ämter in den lutherischen Kirchen, in: ThQ 151 (1971) 97-109; K. Rahner, Vorfragen 
zu einem ökumenischen Amtsverständnis, Freiburg 1974; E. Sdilink, Die apostolische 
Sukzession und die Gemeinschaft der Ämter, in: Reform und Anerkennung kirchlicher 
Ämter, 123-162. 
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durch die Weih  O bestellten Bischöfe als die räger und CGaranten der erachtet. So
wurde der Tat bis die neueste eit die Amtsnachfolge ın der kath eologie
ausschließlich verstanden. Freilich diese Lehre 50 selbstverständlicher Besitz,
eıne theologische Argumentation keine Schwierigkeiten bereitete un eine Verteidigung
dieser Lehre wesentlichen nicht als notwendig erachtet wurde.
Sosehr Inan sich der kath Theologie dessen bewußt WAaäl, über das dogmatische
Verständnis des Unterschiedes zwischen Bischof und Priester noch ele Fragen
ungeklärt sind, Waäar INa doch mehr oder minder der selbstverständlichen Über-
ugung, die Bischöte nach dem Äusweis der Konzilien die rechtmäßigen
Nachfolger der Apostel sind und damit das Bischofsamt die Kirche und die zZu

gehörende wesentlich 15t. Durch die dogmatische Konstitution des IL, Vatikanums
über die 1r  che‘l, die sich dieser Lehre anschließt, erachtet 1an die Lehre der
Tradition als bestätigt. Beruht aber die bischöfliche Struktur der Kirche auf
göttlicher Einsetzung, dann ıst S1e unabänderlich. Wo demnach die bischöfliche
Struktur verlorengegangen ıst, fehlt sicher eın wesentliches Element kirchlichen Se  1Nns
und das kann nicht ohne Konsequenzen für die rage nach der Gültigkeit des
Amtes sein?2,
D  hese selbstverständliche Lehre wird edoch gerade auch in der kath Theologie
SeTreTt Tage ihrer Gültigkeit bezweifelt und dazu gleichzeitig die rage gestellt,
ob nicht auch eine presbyterale Sukzession hinreichend sel. Am entschiedensten hat
d  1ese Theorie Kasper 1n einem wissenschaftlichen Beitrag“ vertretien, den auf
der Sitzung cder gemeinsamen Studienkommission zwischen dem Lutherischen
Weltbund und der Römisch-katholischen Kirche Februar 19  N gehalten hat
Kasper geht davon dU5S, sowohl eıne episkopale wiıie eine presbyterale
Struktur gibt. Die später Sinne hierarchischen Struktur des kirchlichen
Amtes verstandenen Ausdrücke Presbyter und Episkopen csind noch Zzwel verschiedene
Bezeichnungen für das eıne Amt. Die Gleichsetzung findet sich auch noch in der eit
nach dem Bedeutsam 1st Vor allem, Hieronymus die Meinung vertritt,
Anfang hätte 25 keinen Unterschied zwischen Bischof und Priester gegeben, ei1ne
Ansicht, die großen Einfluß auf die mittelalterliche Theologie und Kanonistik hatte
Das Tridentinum“4 hat daher auf Grund der Kontroversen ewu vermieden,
definieren, der Unterschied zwischen den Presbytern und den Bischöfen 1ure d;  1V1NO  *
bestehe. Das I1 atikanum“5 hat auf rund der inzwischen erfolgten historischen

Nr. Die Bischöfe Sinı aufgrund göttlicher Einsetzung (ex divina institutione) die
Gtelle der Apostel als Hirten der rche getreten.

dn Bläser, 103
453 Zur Frage der Anerkennung der Ämter den lutherischen Kirchen; vgl dazu Finkenzeller,

Überlegungen ZUMm Verständnis der apostolischen olge f; csehr bedeutsam sind in
diesem Zusammenhang die Ausführungen von Schlink, Die apostolische Sukzession und
die Gemeinschaft der Ämter 153 fl vgl. auch McSorley, Anerkennung einer presbyte-
ralen Sukzession?, ..  on ONC (1972) 245——250.
Vgl DS 1768, 1776
Dogmatische Konstitution über die Kirche Nr. 28: vgl ZU dieser Frage 1mm einzelnen:

Dupuy, Besteht ein dogmatischer Unterschied zwischen der Funktion der Priester und der
Funktion der ischöfef, Conc (1968) Otft, Das Weihesakrament, Freiburg
1969, bes. 119 f; Fahrnberger, Bischofsamt und riestertum vn  L den Diskussionen des
Konzils VO  m Trient. Eine rechtstheologische Untersuchung, Wien 1970, bes 113 fI Ders.,
Amt und Eucharistie auf dem Konzil VOoO|  - ITrient, .  aun Amt und Eucharistie (Paderborn

bes 178 f; Becker, Der priesterliche Dienst Il Wesen un! Vollmachten
des Priestertums nach dem (Freiburg 62 f, S  43 f, 100 f; Ders., Der Unterschied
Vonmn Bischof und Priester 1Im Weihedekret des Konzils von Irient und nach der Kirchen-
konstitution des Vatikanischen onzils, ..  ön Zum Problem Unfehlbarkeit. ort auf die
Anfrage vVvan Hans Küng (Freiburg 27 Müller, Zum Verhältnis zwischen
Episkopat und Presbyterat Il. Vatikanischen Konzil. Eine rechtstheologische Unter-
suchung, Wien 1971; Ph Kalilser, Bischöfe und Presbyter nach dem I1 Vatikanischen Oonzil,
in Ortskirche Weltkirche (Würzburg 371—383,
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durch die Weihe bestellten Bischöfe als die Träger und Garanten der AS erachtet. So 
wurde in der Tat bis in die neueste Zeit die Amtsnachfolge in der kath. Theologie 
ausschließlich verstanden. Freilich war diese Lehre so selbstverständlicher Besitz, daß 
eine theologische Argumentation keine Schwierigkeiten bereitete und eine Verteidigung 
dieser Lehre im wesentlichen gar nicht als notwendig erachtet wurde. 
Sosehr man sich in der kath. Theologie dessen bewußt war, daß über das dogmatische 
Verständnis des Unterschiedes zwischen Bischof und Priester noch viele Fragen 
ungeklärt sind, so war man doch mehr oder minder der selbstverständlichen Ober­
zeugung, daß die Bischöfe nach dem Ausweis der Konzilien die rechtmäßigen 
Nachfolger der Apostel sind und damit das Bischofsamt für die Kirche und die zu ihr 
gehörende AS wesentlich ist. Durch die dogmatische Konstitution des II. Vatikanums 
über die Kirche41, die sich dieser Lehre anschließt, erachtet man die Lehre der 
Tradition als erneut bestätigt. Beruht aber die bischöfliche Struktur der Kirche auf 
göttlicher Einsetzung, dann ist sie unabänderlich. Wo demnach die bischöfliche 
Struktur verlorengegangen ist, fehlt sicher ein wesentliches Element kirchlichen Seins 
und das kann nicht ohne Konsequenzen für die Frage nach der Gültigkeit des 
Amtes sein42• 

Diese so selbstverständliche Lehre wird jedoch gerade auch in der kath. Theologie 
unserer Tage in ihrer Gültigkeit bezweifelt und dazu gleichzeitig die Frage gestellt, 
ob nicht auch eine presbyterale Sukzession hinreichend sei. Am entschiedensten hat 
diese Theorie W. Kasper in einem wissenschaftlichen Beitrag43 vertreten, den er auf 
der 5. Sitzung der gemeinsamen Studienkommission zwischen dem Lutherischen 
Weltbund und der Römisch-katholischen Kirche im Februar 1971 gehalten hat. 
Kasper geht davon aus, daß es im NT sowohl eine episkopale wie eine presbyterale 
Struktur gibt. Die später im Sinne einer hierarchischen Struktur des kirchlichen 
Amtes verstandenen Ausdrücke Presbyter und Episkopen sind noch zwei verschiedene 
Bezeichnungen für das eine Amt. Die Gleichsetzung findet sich auch noch in der Zeit 
nach dem NT. Bedeutsam ist vor allem, daß Hieronymus die Meinung vertritt, von 
Anfang an hätte es keinen Unterschied zwischen Bischof und Priester gegeben, eine 
Ansicht, die großen Einfluß auf die mittelalterliche Theologie und Kanonistik hatte. 
Das Tridentinum44 hat daher auf Grund der Kontroversen es bewußt vermieden, zu 
definieren, daß der Unterschied zwischen den Presbytern und den Bischöfen iure divino 
bestehe. Das II. Vatikanum45 hat auf Grund der inzwischen erfolgten historischen 

41 Nr. 20: Die Bischöfe sind aufgrund göttlicher Einsetzung (ex divina institutione) an die 
5telle der Apostel als Hirten der Kirche getreten. 

42 So Bläser, a. a. 0. 103. 
43 Zur Frage der Anerkennung der Ämter in den lutherischen Kirchen; vgl. dazu Finkenzeller, 

Oberlegungen zum Verständnis der apostolischen Nachfolge 349 f; sehr bedeutsam sind in 
diesem Zusammenhang die Ausführungen von E. Sehlink, Die apostolische Sukzession und 
die Gemeinschaft der Ämter 153 f; vgl. auch H. McSorley, Anerkennung einer presbyte­
ralen Sukzession?, in: Conc 8 (1972) 245-250. 

44 Vgl. OS 1768, 1776. 
45 Dogmatische Konstitution über die Kirche Nr. 28; vgl. zu dieser Frage im einzelnen: 

22 

B. Dupuy, Besteht ein dogmatischer Unterschied zwischen der Funktion der Priester und der 
Funktion der Bischöfe?, in: Conc 4 (1968) 268-274; L. Ott, Das Weihesakrament, Freiburg 
1969, bes. 119 f; G. Fahrnberger, Bischofsamt und Priestertum in den Diskussionen des 
Konzils von Trient. Eine rechtstheologische Untersuchung, Wien 1970, bes. 113 f; Ders., 
Amt und Eucharistie auf dem Konzil von Trient, in: Amt und Eucharistie (Paderborn 1973) 
174-207, bes. 178 f; K. ]. Becker, Der priesterliche Dienst II: Wesen und Vollmachten 
des Priestertums nach dem Lehramt (Freiburg 1970) 62 f, 83 f, 100 f; Ders., Der Unterschied 
von Bischof und Priester im Weihedekret des Konzils von Trient und nach der Kirchen­
konstitution des II. Vatikanischen Konzils, in: Zum Problem Unfehlbarkeit. Antwort auf die 
Anfrage von Hans Küng (Freiburg 1971) 289-327; H. Müller, Zum Verhältnis zwischen 
Episkopat und Presbyterat im II. Vatikanischen Konzil. Eine rechtstheologische Unter­
suchung, Wien 1971; Ph. Kaiser, Bischöfe und Presbyter nach dem II. Vatikanischen Konzil, 
in: Ortskirche- Weltkirche (Würzburg 1973) 371-383. 
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Forschung noch zurückhaltender gesprochen, e sagt, das göttlicher
Einsetzung kommende Amt wird verschiedenen Ordnungen ausgeübt von denen,
die schon ceit alters Bischöfe, Priester und Diakone heißen. Kasper wWEeIis schließlich
auf die unbestrittene Tatsache hin, die Kirchengeschichte eıne Reihe von
Fällen kennt, denen die ÖOÖrdination nicht von Bischöfen, csondern von Priestern
Vo!wurde.
AÄAus dem ergibt S1'  ch, daß ZWAar eine Nachfolge Amt wesentlich ist, aber
auch eine presbyterale Sukzession unter Umständen hinreichend 1st Diese ist aber
den lutherischen Kirchen auch dort gegeben, “ die episkopale SCukzession verloren-

isct. opäater hat Kasper SEe1Ne einung allerdings insofern korrigiert,
die Kontinuität 1m bischöflichen Amt als wesentliches Zeichen und Mittel für die
Identität des apostolischen Glaubens versteht48.
Der These, auch eine presbyterale Sukzession als Voraussetzung ür die Amts-
nachfolge genuge, ist - anderen Theologen mıiıt dem schon erwähnten Hinweis, daß
die bischöfliche Otruktur auf göttlichem Recht beruhe, entschieden widersprochen
worden47. Gelbst WE eiıne presbyterale Sukzession genugen s  rde, WAar'!ı  A nach
der einung dieser Theologen die genannte Theorie für die Anerkennung des Amtes

den Reformationskirchen icht brauchbar, wel. andere Voraussetzungen fehlten,
die nach kath Amitsverständnis als wesentlich erachtet werden.
Für die Theologie der Kirchen, die AUS der Reformationszeit hervorgegangen sind, hat
die hier besprochene b}rage Grunde BCNOHUNEN eine untergeordnete Bedeutung,
weil die Akzente Verständnis der grundsätzlich anders gesetzt sind und
nicht alc entscheidend erachtet WIT|  d, welche konkrete clie Amtsnachfolge
innerhalb der apostolischen Nachfolge überhaupt hat. Was das Gespräch mıit der
kath Kirche betrifft, SO ommt noch dazu, daß beiden Konfessionen das Verhältnis
zwischen den Amtsträgern und den Christen ohne Amt theologisch verschieden
verstanden und der lutherischen und reformierten Theologie zudem die
Unterscheidung Von Episkopen und Presbytern (Pastoren, Pfarrern USW.) nicht jene
Probleme einschließt, die die kath. eologie bei allen Kontroversen einzelnen
eben doch grundsätzlich gegeben SIN  d.
Es ıct aber doch Blick auf das ökumenische Gespräch bedeutsam, daß in der
Theologie der geirenntien Kirchen die bischöfliche Nachfolge wiederum stärker den
Vordergrund stellt, hne jedo zu behaupten, sie 6@1 die alleinige Form der Amlts-
nachfolge. Einige Beispiele mögen dies erläutern.
So heißt 1n der Jahre 1957 der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschland angeNOMMeENEN Erklärung ‚u Die bischöfliche
Sukzession kann als Zeichen der eigentlichen apostolischen Sukzession der Kirche und
ihres Amtes geschätzt werden. ] wird aber sogleich hinzugefügt, diese der
Nachfolge ZW. sinnvoll, aber keineswegs sachnotwendig ist. Im übrigen 1st eıne
bischöfliche a  olge erst verhältnismäßig spat der £rühkatholischen Kirche betont
und der Nachweis einer bischöflichen Sukzessionskette bisher nicht erbracht worden.
Abgelehnt werden muß die bischöfliche Sukzession, wenn siı1e als exklusiver Weg zı

Weitergabe der Amtsvollmacht betrachtet und als Garantie der Überlieferung der
reinen Lehre und der Erhaltung kirchlicher Einheit verstanden wird‘

46 Okumenischer Konsens über das mt, GtdZz O®  &  < (1973) 230; zitier* nach Fries,
KRe *1 und Anerkennung kirchlicher Ämter. Ein Wort E Memorandum der Arbeits-
gemeinschaft enischer Universitätsinstitute 200.

17 50 VOTL allem Bläser, Zur Diskussion IO die Bedeutung des Amtes für den Vollzug der
Eucharistie f; vgl. Finkenzeller, Überlegungen 5 Verständnis der apostolischen
Nachfolge 352
Vegl. Küng, Strukturen der Kirche 169—170.
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Forschung noch zurückhaltender gesprochen, wenn es sagt, das aus göttlicher 
Einsetzung kommende Amt wird in verschiedenen Ordnungen ausgeübt von denen, 
die schon seit alters Bischöfe, Priester und Diakone heißen. Kasper weist schließlich 
auf die unbestrittene Tatsache hin, daß die Kirchengeschichte eine ganze Reihe von 
Fällen kennt, in denen die Ordination nicht von Bischöfen, sondern von Priestern 
vorgenommen wurde. 
Aus all dem ergibt sich, daß zwar eine Nachfolge im Amt wesentlich ist, daß aber 
auch eine presbyterale Sukzession unter Umständen hinreichend ist. Diese ist aber in 
den lutherischen Kirchen auch dort gegeben, wo die episkopale Sukzession verloren­
gegangen ist. Später hat Kasper seine Meinung allerdings insofern korrigiert, daß er 
die Kontinuität im bischöflichen Amt als wesentliches Zeichen und Mittel für die 
Identität des apostolischen Glaubens versteht48• 

Der These, daß auch eine presbyterale Sukzession als Voraussetzung für die Amts­
nachfolge genüge, ist von anderen Theologen mit dem schon erwähnten Hinweis, daß 
die bischöfliche Struktur auf göttlichem Recht beruhe, entschieden widersprochen 
worden47• Selbst wenn eine presbyterale Sukzession genügen würde, so wäre nach 
der Meinung dieser Theologen die genannte Theorie für die Anerkennung des Amtes 
in den Reformationskirchen nicht brauchbar, weil andere Voraussetzungen fehlten, 
die nach kath. Amtsverständnis als wesentlich erachtet werden. 

Für die Theologie der Kirchen, die aus der Reformationszeit hervorgegangen sind, hat 
die hier besprochene Frage im Grunde genommen eine untergeordnete Bedeutung, 
weil die Akzente im Verständnis der AS grundsätzlich anders gesetzt sind und es 
nicht als entscheidend erachtet wird, welche konkrete Struktur die Amtsnachfolge 
innerhalb der apostolischen Nachfolge überhaupt hat. Was das Gespräch mit der 
kath. Kirche betrifft, so kommt noch dazu, daß in beiden Konfessionen das Verhältnis 
zwischen den Amtsträgern und den Christen ohne Amt theologisch verschieden 
verstanden wird und in der lutherischen und reformierten Theologie zudem die 
Unterscheidung von Episkopen und Presbytern (Pastoren, Pfarrern usw.) nicht jene 
Probleme einschließt, die für die kath. Theologie bei allen Kontroversen im einzelnen 
eben doch grundsätzlich gegeben sind. 
Es ist aber doch im Blick auf das ökumenische Gespräch bedeutsam, daß man in der 
Theologie der getrennten Kirchen die bischöfliche Nachfolge wiederum stärker in den 
Vordergrund stellt, ohne jedoch zu behaupten, sie sei die alleinige Form der Amts­
nachfolge. Einige Beispiele mögen dies erläutern. 
So heißt es in der im Jahre 1957 von der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch­
Lutherischen Kirche in Deutschland angenommenen Erklärung zur AS: Die bischöfliche 
Sukzession kann als Zeichen der eigentlichen apostolischen Sukzession der Kirche und 
ihres Amtes geschätzt werden. Es wird aber sogleich hinzugefügt, daß diese Art der 
Nachfolge zwar sinnvoll, aber keineswegs sachnotwendig ist. Im übrigen ist eine 
bischöfliche Nachfolge erst verhältnismäßig spät in der frühkatholischen Kirche betont 
und der Nachweis einer bischöflichen Sukzessionskette bisher nicht erbracht worden. 
Abgelehnt werden muß die bischöfliche Sukzession, wenn sie als exklusiver Weg zur 
Weitergabe der Amtsvollmacht betrachtet und als Garantie der Oberlieferung der 
reinen Lehre und der Erhaltung kirchlicher Einheit verstanden wird48• 

48 Okumenisdter Konsens iiber das kirdtlidte Amt, in: StdZ 98 (1973) 230; zitiert nadt Fries, 
Reform und Anerkennung kirchlicher Ämter. Ein Wort zum Memorandum der Arbeits­
gemeinsdtaft ökumenisdter Universitätsinstitute 200. 

47 So vor allem P. Bläser, Zur Diskussion um die Bedeutung des Amtes für den Vollzug der 
Eudtaristie 103 f; vgl. Finkenzeller, Oberlegungen zum Verständnis der apostolisdten 
Nadtfolge 352 f. 

48 Vgl. H. Küng, Strukturen der Kirche 169-170. 
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Eingehend befaßt sich mıit dieser rage das schon Öfter zitierte Dokument der
Kommission für Glauben und Kirchenverfassung ber cdas ordinierte Amt#® dem
Jahre 1972 In den besonderen historischen Verhältnissen der wachsenden Kirchen
der nachapostolischen eit wurde die GSukzession der Bischöfe ZUFXr vorherrschenden
Form des Amtes (neben anderen Formen), mıiıt der die Apostolizität der Kirche ZUIN
USs: gebracht wurde. Heute ist den Kirchen eine zunehmende Tendenz
bemerkbar, die bischöfliche Sukzession als e1n wirksames Zeichen, icht als Csarantie
der Kontinuität der Kirche apostolischen Glauben und der apostolischen Sendung
Zzu interpretieren. Es besteht zunehmende Übereinstimmung, das er-
schiedliche ypen und mehrere Prinzipien der Organisation der christlichen
Gemeinschaften bezeugt. Auft dieser Grundlage haben sich dann Laufe der
Geschichte vielfältige Formen der Kirchenordnung entwickelt, wobei jede ihre Vorzüge
und Nachteile hat.
Die bischöfliche Kirchenordnung kann daher icht die presbyterale Kirchen-
ordnung gestellt und als eıne zureichende Rechtfertigung Von Trennungen betrachtet
werden. Die Anerkennung eiıner Kontinuität apostolischen Glauben und in der
apostolischen Sendung ıst auch den en möglich, die icht die Form des
historischen Bischofsamtes beibehalten haben Unannehmbar ist mıit der gegenwartigen
historischen und theologischen orschung die Auffassung, daß die bischöfliche
Sukzession identisch mıiıt der Apostolizität der ganzen Kirche ist und diese umfaßt
In der lutherisch/römisch-kath. Stellungnahme über Eucharistie und Amt®, cie eın
Ergebnis von ökumenischen Gesprächen z den USA ist, WwWI:  rd festgestellt: In der
utherischen Tradition gibt einen 'an! ordinierter Amtsträger, die gewöhnlich
Pfarrer werden und die Merkmale des Episkopats und des Presbyterats
miteinander verbinden. Der Pfarrer, der sSein Amt durch die Ordination empftängt,
besitzt cdie Fülle dessen, wWas den Funktionen des Bischofs der kath Tradition
entspricht. Vom lutherischen Standpunkt befähigt eiıne ÖOÖrdination der
presbyteralen Sukzession den lutherischen Pfarrer alle Funktionen, die der
kath Priester (Presbyter) ausübt.
Das der Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Universitätsinstitute erstellte
emorandum über Reform und Anerkennung kirchlicher AÄmter®1 stellt zZu uUuNnserer

rage fest, sich der Unterschied zwischen bischöflicher und presbyteraler
Ordination geschichtlich entwickelt hat und daher icht „göttlichem Recht“
begründet werden kann ine Verweigerung der Anerkennung der Ämter zwischen
der kath Kirche und den Kirchen der Reformationszeit) ist daher icht mehr ZU

rechtfertigen.
D:  hese wenigen Hinweise, die aber die Situation der einzelnen Kirchen beleuchten,
zeigen hinlänglich, daß csich die christlichen Konfessionen 1m Verständnis der un!:
des kirchlichen AÄAmtes ZWarTr nähergekommen sind, daß aber doch noch er
Unterschiede einzelnen bestehen. ÄAus diesem rund i1st clie verschiedene
Beurteilung des Amtes Uun!| der der Kirchen der Reformationszeit durch die
offizielle kath Kirche und auych ihrer Theologen verständlich. Es annn aber icht
übersehen werden, daf die Implikationen, die ohne Frage die Ekklesiologie des
IT Vatikanums enthält, immer mehr expliziert und ruchtbar gemacht werden®?.
Der unübersehbare Fortschritt der Ekklesiologie dieses Konzils gegenüber der
Kirchenlehre, WIe 61e noch Pius XII der Enzyklika „Mystici Corporis“ (1943)
formuliert hat, liegt darin, die Kirchen der Reformationszeit „ecclesiae”” Dbzw.

Das ordinierte Amt in ökumenischer Perspektive, Ckumenische undschau 22 (1973)
2309 fl Schütte, £l bes 208.

50 Vpl.  51& , dazu Um Amt und Herrenmahl 771 fl hier

Vgl i-'x'nkenzeller‚ , 341
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Eingehend befaßt sich mit dieser Frage das schon öfter zitierte Dokument der 
Kommission für Glauben und Kirchenverfassung über das ordinierte Amt49 aus dem 
Jahre 1972: In den besonderen historischen Verhältnissen der wachsenden Kirchen in 
der nachapostolischen Zeit wurde die Sukzession der Bischöfe zur vorherrschenden 
Form des Amtes (neben anderen Formen), mit der die Apostolizität der Kirche zum 
Ausdruck gebracht wurde. Heute ist in den Kirchen eine zunehmende Tendenz 
bemerkbar, die bischöfliche Sukzession als ein wirksames Zeichen, nicht als Garantie 
der Kontinuität der Kirche im apostolischen Glauben und in der apostolischen Sendung 
zu interpretieren. Es besteht zunehmende Obereinstimmung, daß das NT unter­
schiedliche Typen und sogar mehrere Prinzipien der Organisation der christlichen 
Gemeinschaften bezeugt. Auf dieser Grundlage haben sich dann im Laufe der 
Geschichte vielfältige Formen der Kirchenordnung entwickelt, wobei jede ihre Vorzüge 
und Nachteile hat. 
Die bischöfliche Kirchenordnung kann daher nicht gegen die presbyterale Kirchen­
ordnung gestellt und als eine zureichende Rechtfertigung von Trennungen betrachtet 
werden. Die Anerkennung einer Kontinuität im apostolischen Glauben und in der 
apostolischen Sendung ist auch in den Kirchen möglich, die nicht die Form des 
historischen Bischofsamtes beibehalten haben. Unannehmbar ist mit der gegenwärtigen 
historischen und theologischen Forschung die Auffassung, daß die bischöfliche 
Sukzession identisch mit der Apostolizität der ganzen Kirche ist und diese umfaßt. 
In der lutherisch/römisch-kath. Stellungnahme über Eucharistie und Amt5°, die ein 
Ergebnis von ökumenischen Gesprächen aus den USA ist, wird festgestellt: In der 
lutherischen Tradition gibt es einen Stand ordinierter Amtsträger, die gewöhnlidt 
Pfarrer genannt werden und die Merkmale des Episkopats und des Presbyterats 
miteinander verbinden. Der Pfarrer, der sein Amt durch die Ordination empfängt, 
besitzt die Fülle dessen, was den Funktionen des Bischofs der kath. Tradition 
entspricht. Vom lutherischen Standpunkt aus befähigt eine Ordination in der 
presbyteralen Sukzession den lutherischen Pfarrer für alle Funktionen, die der 
kath. Priester (Presbyter) ausübt. 
Das von der Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Universitätsinstitute erstellte 
Memorandum über Reform und Anerkennung kirchlicher Ämter51 stellt zu unserer 
Frage fest, daß sich der Unterschied zwischen bischöflicher und presbyteraler 
Ordination geschichtlich entwickelt hat und daher nicht aus „göttlichem Recht" 
begründet werden kann. Eine Verweigerung der Anerkennung der Ämter (zwischen 
der kath. Kirche und den Kirchen aus der Reformationszeit) ist daher nicht mehr zu 
rechtfertigen. 

Diese wenigen Hinweise, die aber die Situation der einzelnen Kirchen beleuchten, 
zeigen hinlänglich, daß sich die christlichen Konfessionen im Verständnis der AS und 
des kirchlichen Amtes zwar nähergekommen sind, daß aber doch noch erhebliche 
Unterschiede im einzelnen bestehen. Aus diesem Grund ist die verschiedene 
Beurteilung des Amtes und der AS der Kirchen aus der Reformationszeit durch die 
offizielle kath. Kirche und auch ihrer Theologen verständlich. Es kann aber nicht 
übersehen werden, daß die Implikationen, die ohne Frage die Ekklesiologie des 
II. Vatikanums enthält, immer mehr expliziert und fruchtbar gemacht werden152• 

Der unübersehbare Fortschritt der Ekklesiologie dieses Konzils gegenüber der 
Kirchenlehre, wie sie noch Pius XII. in der Enzyklika „Mystici Corporis" (1943) 
formuliert hat, liegt darin, daß die Kirchen aus der Reformationszeit „ecclesiae" bzw. 

49 Das ordinierte Amt in ökumenischer Perspektive, in: Ökumenische Rundschau 22 (1973) 
239 f; Schütte, a. a. 0. 390 f, bes. 398. 

11o Vgl. dazu: Um Amt und Herrenmahl 71 f; hier 80. 
111 ,s. 24. 
112 Vgl. Finkenzeller, a. a. O. 341 f. 
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„communitates ecclesiales” enann! werden®3. Aus dem „Credo ecclesiam apostolicam”
ergibt sich logisch und notwendig eiıne Apostolizität und auch e1ne apostolische
Nachfolge dieser Kirchen, wıe man d:  1ese einzelnen auch verstehen und gegenüber
dem katholischen Verständnis abgrenzen mag
} ist die geschichtliche Situation des IL Vatikanums kennzeichnend,
von Flementen der Kirche spricht, die sich ußerhalb des Gefüges der kath. Kirche
befinden, wiıe eIw: das geschriebene Wort, clas Leben der Gnade, Glaube, ung
und Liebe und andere innere Gaben des Hl. Geistes“®, daß aber unter den ekklesialen
Elementen weder das AÄAmt noch die genannt werden. Es dürfte heute auch
die kath. Theologie selbstverständlich se1in, S1e den Kirchen der Reformations-
ze1t das kirchliche AÄAmt zuspricht, sosehr die einzelnen Vertreter der kath. Theologie
auf die Unterschiede Verständnis des kirchlichen Amtes hinweisen.

ist ohne rage e1n  S: Gewinn des Dokumentes der Internationalen Theologen-
kommission iber den apostolischen Charakter der Kirche und die AS,< dort gesagt
wird, 5 1n den Kirchen der Reformationszeit Flemente gibt, die sicherlich
Apostolizität der einzigen irche Chrigsti gehören. Wenn zudem e5sem Zusammen-
hang auf die Dogmatische Konstitution des 198 Vatikanums iber die Kirche und auf
das ekret über den Ckumenismus hingewiesen wird, 0 cdarf Ian das wohl als eın
Zeichen da:  e werten, mit großer Vorsicht Zurückhaltung den ekklesialen
Elementen der Kirchen aQus der Reformationszeit weıteres hinzugefügt wird, sosehr
die grenzung SÖinne der bisherigen Theologie unübersehbar isSt. Wenn die
Theologen dieser Kirchen auch durch die Veröffentlichung der Internationalen
Theologenkommission in manchen Punkten enttäuscht sind, S mögen 610 doch
sehen, laß der Weg zZu eıner weiıteren nigung nicht versperrt ist, Man sich
vielmehr wiederum einen Schri nähergekommen ist. Und das ist eın Zeichen der
offnung, die auf beiden Seiten ungebrochen ist und bleiben möge.

Dekret über den COkumenismus NrT. I, 19, 22.
84 Dogmatische Konsti  on über die rche Nr. Dekret über den COkumenismus Nr.
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,,communitates ecclesiales" genannt werden53• Aus dem „Credo ecclesiam apostolicam" 
ergibt sich logisch und notwendig eine Apostolizität und damit auch eine apostolische 
Nachfolge dieser Kirchen, wie man diese im einzelnen auch verstehen und gegenüber 
dem katholischen Verständnis abgrenzen mag. 
Es ist für die geschichtliche Situation des II. Vatikanums kennzeichnend, daß es zwar 
von Elementen der Kirche spricht, die sich außerhalb des Gefüges der kath. Kirche 
befinden, wie etwa das geschriebene Wort, das Leben der Gnade, Glaube, Hoffnung 
und Liebe und andere innere Gaben des HI. Geistes54, daß aber unter den ekklesialen 
Elementen weder das Amt noch die AS genannt werden. Es dürfte heute auch für 
die kath. Theologie selbstverständlich sein, daß sie den Kirchen aus der Reformations­
zeit das kirchliche Amt zuspricht, sosehr die einzelnen Vertreter der kath. Theologie 
auf die Unterschiede im Verständnis des kirchlichen Amtes hinweisen. 
Es ist ohne Frage ein Gewinn des Dokumentes der Internationalen Theologen­
kommission über den apostolischen Charakter der Kirche und die AS, wenn dort gesagt 
wird, daß es in den Kirchen aus der Reformationszeit Elemente gibt, die sicherlich zur 
Apostolizität der einzigen Kirche Christi gehören. Wenn zudem in diesem Zusammen­
hang auf die Dogmatische Konstitution des II. Vatikanums über die Kirche und auf 
das Dekret über den ökumenismus hingewiesen wird, so darf man das wohl als ein 
Zeichen dafür werten, daß mit großer Vorsicht und Zurückhaltung den ekklesialen 
Elementen der Kirchen aus der Reformationszeit ein weiteres hinzugefügt wird, sosehr 
die Abgrenzung im Sinne der bisherigen Theologie unübersehbar ist. Wenn die 
Theologen dieser Kirchen auch durch die Veröffentlichung der Internationalen 
Theologenkommission in manchen Punkten enttäuscht sind, so mögen sie dom 
sehen, daß der Weg zu einer weiteren Einigung nicht versperrt ist, daß man sim 
vielmehr wiederum einen Schritt nähergekommen ist. Und das ist ein Zeichen der 
Hoffnung, die auf beiden Seiten ungebrochen ist und so bleiben möge. 

53 Dekret über den ökumenismus Nr. 3, 19, 22. 
H Dogmatische Konstitution über die Kirche Nr. 8; Dekret über den Ökumenismus Nr. 3. 
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